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Abstract der Arbeit 
 
Unternehmen sehen sich immer mehr in ihrer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 

und ökologischen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung. Um den Inte-

ressen ihrer Stakeholder gerecht zu werden, gestalten Unternehmen ihr Engage-

ment in Bezug auf Nachhaltigkeit transparent. Die vorliegende Arbeit soll einen 

möglichen Standard für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung für Förderbanken bil-

den. Hierzu werden die Nachhaltigkeitsaspekte in Förderbanken anhand der  

Stakeholderinteressen sowie ausgewählter veröffentlichter Nachhaltigkeitsberichte 

analysiert. Die Nachhaltigkeitsaspekte dienen dazu, den Leitfaden der Global Re-

porting Initiative (GRI) darauf hin zu untersuchen, inwiefern sich dieser als Stan-

dard für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung eignet. Weiterhin wird durch eine 

empirische Analyse aufgezeigt, inwiefern der Leitfaden des GRI bereits Anwendung 

findet. Die Untersuchung ergibt, dass sich der Leitfaden des GRI als Standard par-

tiell eignet.  
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung  

Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Entwicklung wurde erstmals 1987 durch den Brundtlandt-

Bericht „our common future“ genauer definiert. Mit der Übersetzung ins Deutsche von Vol-

ker Hauff ist "nachhaltige Entwicklung .. eine Entwicklung, die die Lebensqualität der ge-

genwärtigen Generation sichert und gleichzeitig zukünftigen Generationen die Wahlmög-

lichkeit zur Gestaltung ihres Lebens erhält."1 Diese Denkweise fand aufgrund knapper wer-

dender Ressourcen schon im 18 Jahrhundert in der Forst- und Landwirtschaft ihren Ur-

sprung.2 

Besonders die Wirtschaft wird mit den Herausforderungen der Zukunft, die sich durch die 

Globalisierung, den Klimawandel und den Ressourcenmangel ergeben, konfrontiert. Eine 

aktuelle Studie einer internationalen Non-Profit-Organisation, der Carbon Disclosure Pro-

ject aus London, zeigt, wie sich bei insgesamt 60 ausgewerteten Konzernen des Standard & 

Poor Index der Klimawandel auf ihre Geschäftstätigkeit in Form von Risiken und Kosten 

ausgewirkt hat bzw. auswirken könnte.3 „45% of risks were described by companies as cur-

rent or predicted to fall within the next 1-5 years in 2013, up from 26% in 2011.”4 Unter-

nehmen zählen selbst zu den hauptsächlichen Verursachern der Umweltverschmutzung, 

haben einen erheblichen Einfluss auf den Ressourcenverbrauch und auf die Faktoren Arbeit, 

Wissen und Kapital in Form von Beschäftigung, Aus- und Weiterbildung und als Wirt-

schaftskraft.5 Es ist davon auszugehen, dass sich die meisten Unternehmen dieser Verant-

wortung bewusst sind, vor allem unter der Berücksichtigung, dass „ein nachhaltiges und 

verantwortungsbewusstes Handeln von Unternehmen zu einem präsenten Thema des öffent-

lichen Interesses geworden ist“6 und Anspruchsgruppen, sogenannte Stakeholder, jenes 

Handeln von ihnen fordern.7 Daher werden bereits zu den rein ökonomischen  Zielen, auch 

soziale und ökologische Aspekte in der Unternehmensstrategie berücksichtigt.8 Folglich 

werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie und Soziales) 

wahrgenommen. Um die Nachhaltigkeitsleistung nach außen hin zu präsentieren, schaffen 

Unternehmen mittels eines Nachhaltigkeitsberichts Transparenz. „Fast drei Viertel [der un-

																																																								
1 Hauff (1987), S. 46 
2 Vgl. Grunwald und Kopfmüller (2012, 2. aktualisierte Auflage), S. 18f. 
3 Vgl. Carbon Disclosure Project (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
4 Carbon Disclosure Project (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
5 Vgl. Grunwald und Kopfmüller (2012, 2. aktualisierte Auflage), S. 182f. 
6 Lackmann (2010), S. 5. 
7 Vgl. Lackmann (2010), S. 10f. 
8 Vgl. Lackmann (2010), S. 1.	
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tersuchten] Unternehmen9 weltweit berichten heute bereits über ihr Nachhaltigkeitsengage-

ment (71 Prozent).“10 Das sind laut einer Studie der KPMG sieben Prozent mehr als zwei 

Jahre zuvor.11 Die KfW als Förderbank auf Bundesebene und weitere drei Förderbanken auf 

Landesebene zählen ebenfalls zu den Unternehmen, die einen Nachhaltigkeitsbericht veröf-

fentlicht haben.12 Zwar gibt es bisher noch keine gesetzliche Verpflichtung einen Nachhal-

tigkeitsbericht zu erstellen bzw. zu veröffentlichen.13 Der Nutzen, der sich hieraus ergibt, ist 

jedoch deutlich: Das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Mitarbeiter in das Unternehmen 

kann ausgebaut werden, Wettbewerbsvorteile können geschaffen und Reputationsrisiken 

gemindert werden.14  

Wie kann also ein Nachhaltigkeitsbericht aussehen, der erstens den Anforderungen der Sta-

keholder genügt und zweitens den Kriterien bzw. Grundsätzen eines Berichtes (Klarheit, 

Übersichtlichkeit, Genauigkeit) entspricht, um drittens für die Öffentlichkeit glaubwürdig 

zu sein?15 Benötigt wird dafür ein Standard. Aber wie kann solch ein Standard für eine 

Nachhaltigkeitsberichterstattung für Förderbanken aussehen?  

Die Untersuchung richtet sich dabei speziell auf Förderinstitute, da sie einen nachhaltigen 

Beitrag zur Wirtschaft des Bundes oder Landes leisten sollen. Sie sind Kreditinstitute und 

gleichzeitig Unternehmen, die die Ziele ihres öffentlichen Trägers erfüllen sollen.16 Aus 

dieser Konstellation ergibt sich eine besondere Herausforderung bei der Erstellung eines 

Nachhaltigkeitsberichts. 

 

1.2 Aufbau und Zielsetzung  

Die vorliegende Arbeit lässt sich in zwei grobe Abschnitte strukturieren: 

Der erste Abschnitt behandelt die allgemeine Bedeutung der Berichterstattung, die am Bei-

spiel von Förderbanken dargestellt wird. Weiterhin werden die Charakteristika von För-

derbanken hinsichtlich ihrer Geschäftstätigkeiten und ihrer Stakeholder aufgedeckt bzw. 

analysiert, um anschließend Nachhaltigkeitsaspekte für einen Bericht ableiten zu können.  

																																																								
9 Anmerkung: In der Studie wurden die jeweils 100 umsatzstärksten Unternehmen in 41 Ländern unter- 
   sucht. 
10 KPMG AG (Marita Reuter, Thomas Blees) (2013) (siehe Internetverzeichnis) . 
11 Vgl. KPMG AG (Marita Reuter, Thomas Blees) (2013) (siehe Internetverzeichnis). 
12 Vgl. Bayerische Landesbodenkreditanstalt (2014); KfW-Faktenupdate (2013); L-Bank (2013);  
    NRW.BANK (2014); Thüringer Aufbaubank (2013) (siehe Internetverzeichnis). 
13 Vgl. Burckhardt (2013 - 2. Auflage), S. 185f. 
14 Vgl. Michelsen und Godemann (2007), S. 567f. 
15 Vgl. Hefermehl (2014 - 56. Auflage) § 243 Abs. 2. 
16 Vgl. VÖB-Fördergeschäft in Deutschland (2013), S. 5 (siehe Internetverzeichnis).	
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Um einen derartigen Bericht erstellen zu können, orientieren sich viele Unternehmen an 

Nachhaltigkeitsstandards. Dazu werden die wichtigsten Systeme und Leitlinien vorgestellt 

und auf ihre Stärken und Schwächen hin untersucht. 

Im zweiten Abschnitt wird der Leitfaden der Global Reporting Initiative (GRI) näher be-

leuchtet und gleichzeitig auf die Kompatibilität für Nachhaltigkeitsberichte für Förderban-

ken geprüft.  

Mit Hilfe von veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichten einzelner Förderinstitute und einer 

Umfrage, die an alle Förderinstitute Deutschlands gerichtet wurde, sollen Inhalte unterstützt 

und die nachfolgende These fundiert oder widerlegt werden. Untersucht wird die These, 

dass die GRI-Leitlinie trotz der Ergänzung für Finanzdienstleistungsunternehmen keinen 

Standard für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung für Förderbanken darstellt. Ziel dieser 

Arbeit ist es folglich, den Leitfaden der GRI für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung für 

Förderbanken zu analysieren und einen möglichen Standard davon abzuleiten.  

 

2 Nachhaltigkeitsmanagement und Berichterstattung  

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Bedeutung des Nachhaltigkeitsmanagements in 

Unternehmen. Warum Nachhaltigkeit zunehmend eine Rolle spielt und der Nachhaltigkeits-

bericht auf immer mehr Ansehen stößt, soll nachfolgend ergründet werden. Weiterhin soll 

die eingangs erwähnte Umfrage zeigen, welchen Stellenwert die Thematik bereits in För-

derbanken erlangt hat. Darüber hinaus werden die Nachhaltigkeitsberichte, die bereits von 

Förderbanken veröffentlicht wurden, kurz vorgestellt. Die Ausführung soll einen Überblick 

über mögliche Berichtsinhalte geben.  

 

2.1 Bedeutung der Nachhaltigkeit in Unternehmen 

Wie eingangs erwähnt, basiert Nachhaltigkeit auf drei Dimensionen. Nachhaltige Entwick-

lung fordert von Unternehmen neben dem Umweltschutz und der Ressourceneinsparung 

auch die Berücksichtigung von sozialen und ökonomischen Aspekten.17 Zum einen sollen 

ethische Grundsätze (die Achtung von Menschenrechten und des Umweltschutzes) gewahrt 

werden. Zum anderen stehen wirtschaftliche Grundsätze im Mittelpunkt der Unternehmen – 

Erträge zu generieren und langfristig am Markt zu bestehen.18  

Zur Gewinnmaximierung wollen beispielsweise einige Unternehmen mittels Outsourcing 

Kosten für die Herstellung von Textilien reduzieren. Die Folgen hieraus sind alles andere 

																																																								
17 Vgl. Grothe (2012), S. 27. 
18 Vgl. Lackmann (2010), S. 6.	
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als nachhaltig. In den Herstellerländern sind Kinderarbeit und miserable Arbeitsbedingun-

gen vorzufinden.19 Das Beispiel zeigt, dass die enge Verknüpfung der Nachhaltigkeitsaspek-

te (Ökonomie, Ökologie und Soziales) gleichzeitig dazu führen kann, dass diese im Zielkon-

flikt zueinander stehen.20 In der Literatur spricht man von einem magischen Dreieck (triang-

le of sustainability).21 Damit gewinnt die Integration des Nachhaltigkeitsmanagements in die 

Unternehmensstrategie an Bedeutung. Um deren Erfolg messen zu können, müssen Außen-

stehende die Möglichkeit erhalten, Informationen darüber zu erlangen, inwieweit die Um-

setzung der Nachhaltigkeitsaspekte im Unternehmen stattgefunden hat.22 „Dabei muss das 

Nachhaltigkeitsmanagement kommunikativ entwickelt und unterstützt werden, denn die 

unternehmensspezifische Konkretisierung und Ausfüllung des Leitbilds kann nur im Dialog 

mit den gesellschaftlich relevanten Anspruchsgruppen von Unternehmen erfolgen.“23 In der 

Literatur werden diese Anspruchsgruppen als Stakeholder definiert. Freeman (1984) formu-

lierte:  

„A stakeholder in an organization is any group or individual who can affect or is affected by 

the achievement of the organizations objectives.“24 

 

 

 

Die Abbildung 1 zeigt verschiedene Stakeholder eines Unternehmens. Hierzu zählen unter-

nehmungsexterne und –interne Personen.25 Sie können einen maßgeblichen Einfluss auf die 

																																																								
19 Vgl. Willershausen (2012) (siehe Internetverzeichnis); Kalff (2005), S. 93f. 
20 Vgl. Lackmann (2010), S. 11; von Hauff (2009), S. 23. 
21 Vgl. Kleine (2009), S. 77-87. 
22 Vgl. Lackmann (2010), S. 12. 
23 Michelsen und Godemann (2007), S. 580. 
24 Freeman (2010 Wiederauflage), S. 46. 
25 Vgl. Eberhardt (1998), S. 145 f.	

Abb. 1: Stakeholder Map of a very large Organization 
Quelle: Freeman (2010 Wiederauflage), S. 55. 
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Entscheidungen und Tätigkeiten der Unternehmung haben.26 Der Dialog mit Stakeholdern 

kann deren Kritik und Vorstellungen verdeutlichen, Konfliktpotenziale aufzeigen und 

Chancen auf längerfristige Kooperationen bieten. Weiterhin schafft der gemeinsame Dialog 

Transparenz, womit das Vertrauen der Stakeholder erhöht werden kann. Darüber hinaus 

können Trends frühzeitig erkannt werden, sodass Unternehmen rechtzeitig die Möglichkeit 

haben, auf diese zu reagieren.27  

Infolgedessen sollte das Nachhaltigkeitsmanagement die Ansprüche bzw. die Interessen der 

Stakeholder berücksichtigen. Es ist fraglich, ob für das Unternehmen die Interessen der Po-

litik, mit denen der Eigentümer oder der Mitarbeiter gleichzusetzen sind, da zum einen ihre 

Interessen verschieden und zum anderen die Gewichtung der Einflüsse unterschiedlich 

sind.28 Aufgrund der Individualität von Unternehmen kann zur Klassifizierung der Stakehol-

der und ihrer Gewichtung die ABC-Analyse als Instrumentarium dienen.29 „Bei der  ABC-

Analyse werden Mengen und Werte [zur Bestimmung von Prioritäten] miteinander vergli-

chen.“30 Die Relevanz des Einzelnen gibt darüber Aufschluss, in welchem Umfang die An-

sprüche des Stakeholders in die Nachhaltigkeitsstrategie und -kommunikation eingebunden 

werden sollte.31 

Damit Stakeholder die relevanten Informationen über das Unternehmen und dessen Nach-

haltigkeitsmanagement erhalten, werden innerhalb des Geschäftsberichts oder in einem ge-

sonderten Bericht, dem sogenannten Nachhaltigkeitsbericht, ökonomische, ökologische und 

soziale Aspekte integriert. Die aktuelle Entwicklung ist gekennzeichnet durch die steigende 

Anzahl von Nachhaltigkeitsstandards und Leitfäden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung.32 

Ferner wird zunehmend in der europäischen Politik diskutiert, ob nichtfinanzielle Aspekte 

im Geschäftsbericht zu berücksichtigen sind. Bereits 2001 hat die EU Kommission Empfeh-

lungen ausgesprochen.33 Seit 2004 gilt für große Kapitalgesellschaften in Deutschland laut § 

289 (3) und § 315 (1) HGB die Pflicht, nichtfinanzielle Leistungsindikatoren, hierzu werden 

Umwelt- und Arbeitnehmerbelange gezählt, in den Geschäftsbericht zu integrieren. Diese 

sollen bei der Analyse einbezogen und näher erläutert werden, wenn sie für das Verständnis 

des Geschäftsverlaufs oder der Lage von Bedeutung sind.  

																																																								
26 Vgl. Lackmann (2010), S. 10-13. 
27 Vgl. Michelsen und Godemann (2007), S. 609f. 
28 Vgl. Lackmann (2010), S. 17. 
29 Vgl. Dubielzig (2009), S. 146f. 
30 Vollmuth (2008 - 7. Auflage), S. 16f. 
31 Vgl. Lackmann (2010), S. 16f. 
32 Vgl. Michelsen und Godemann (2007), S. 579. 
33 Vgl. Europäische Kommission (ABl. L 156 vom 13.6.2001), S. 33  (siehe Internetverzeichnis). 
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Der Vorschlag der EU-Kommission zu Pflichtangaben von Umwelt- und Sozialbelangen in 

Geschäftsberichten wurde am 15. April 2014 von dem Europäischen Parlament bewilligt. 

Die EU-Mitgliedsstaaten müssen dem nun zustimmen, damit die Richtlinie in Kraft treten 

kann. Das hätte zur Folge, dass europäische Unternehmen, die ein öffentliches Interesse 

haben und mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen, in Zukunft ihren Geschäftsbericht erwei-

tern müssen.34 Diese Änderung würde auch einige Förderbanken betreffen. 

 

2.2 Historie der Berichterstattung von nichtfinanziellen Aspekten 

Unternehmen haben bereits im letzten Jahrhundert die traditionelle Berichterstattung um 

gesellschaftsbezogene Leistungen ergänzt. Anfang der 1970er Jahre trat die Sozialbilanz in 

den Fokus der Unternehmen. Der Schutz der Umwelt und ihrer Erhaltung sowie die Verbes-

serung der Arbeitsbedingungen bildeten hierbei bereits Schwerpunktthemen. Die Sozialbi-

lanz basierte auf Freiwilligkeit und unterlag keinen verbindlichen Vorgaben. Sie geriet da-

her zunehmend in die Kritik. Aufgrund fehlender Kennzahlen, der dadurch bedingten feh-

lenden Vergleichbarkeit und der Unterstellung, dass Unternehmen Werte manipulieren wür-

den, fehlte es an Glaubwürdigkeit, sodass die Sozialberichterstattung wieder an Bedeutung 

verlor.35 

In den 1980er und 1990er Jahren wurden Umweltberichte von Unternehmen veröffentlicht. 

Durch vermehrte Umweltkatastrophen wie die Chemiekatastrophe in einem Werk in 

Bophal, Indien (1984) oder die Kernreaktorschmelzung in Tschnernobyl (1986), wurde die 

Aufmerksamkeit auf den Umweltschutz gerichtet.36 Zahlreiche Wirtschaftsvertreter haben 

sich 1984 auf der World Industry Conference on Environmental Management dazu bereit 

erklärt, ihr Unternehmen zukünftig umweltorientiert zu führen. Daraus resultierten Veröf-

fentlichungen von diversen Leitfäden bis hin zu einem Öko-Audit, einem Prüfungsverfah-

ren, in dem das Umweltverhalten der Unternehmen beurteilt wird. Die EG-Kommission 

verabschiedete 1993 eine ‚Öko-Audit-Verordnung‘37 für Europa. Die Unternehmen können 

freiwillig an dem Audit teilnehmen. Ziel ist es, dass die Unternehmen Eigenverantwortung 

zeigen.38 Die Novellierung sollte von der Öko-Audit-Verordnung unterschieden werden und 

wurde daher unter der Bezeichnung EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) be-

																																																								
34 Vgl. Europäische Kommission (Reinhard Hönighaus) (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
35	Vgl.	Müller	2010	‐	3.	Auflage,	S.	111	
36	Vgl.	Rogall	2009,	S.	30‐33	
37	Verordnung	(EWG)	Nr.	1836/93	DES	RATES	vom	29.	Juni	1993	über	die	freiwillige	Beteiligung	ge‐
werblicher	Unternehmen	an	einem	Gemeinschaftssystem	für	das	Umweltmanagement	und	die	Umwelt‐
betriebsprüfung	
38	Schimmelpfeng	und	Machmer	1996,	S.	13‐16	
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kannt.39 Seither wird die Verordnung regelmäßig geprüft und verbessert. Die letzte Novelle 

(EMAS III) trat 2010 in Kraft.40 EMAS-Teilnehmer geben eine Umwelterklärung ab, in der 

sie ihre Umweltziele vorstellen und über deren Umsetzung berichten. Unabhängige externe 

Gutachter prüfen die Erklärung und bestätigen sie, wenn die entsprechenden Anforderungen 

erfüllt und die Angaben ordnungsgemäß erfolgt worden sind.41  

Seit 2001 wird in der Politik über das soziale Engagement von Unternehmen debattiert. In 

den ‚Europäische(n) Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der Unternehmen‘ 

der Europäischen Kommission stehen bereits die Corporate Social Responsibility (CSR) der 

Unternehmen und deren Förderung im Vordergrund.42 „[CSR wird als] Konzept, das Unter-

nehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange in 

ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehung mit den Stakeholdern zu integrie-

ren[, definiert].“43 In der letzten Mitteilung der Europäischen Kommission zur Thematik 

CSR heißt es, dass es aufgrund der Krise notwendig ist, sich damit auseinander zu setzen. 

Die Wirtschaftskrise bzw. Finanzkrise zog nach sich, dass die Gesellschaft das Vertrauen in 

die Wirtschaft verlor.44 „Dadurch wurde die Öffentlichkeit für die Leistungen der Unter-

nehmen auf sozialem und ethischem Gebiet sensibilisiert.“45 Die sozialen und ökologischen 

Belange sollten daher in einem sogenannten CSR-Bericht offengelegt werden.46 

Ergänzend dazu wird Corporate Citizenship (CC) in Unternehmen thematisiert. Es wird als 

ein Bestandteil von CSR angesehen. CC umfasst soziale Leistungen, die für das Umfeld der 

Organisation und ihre Standorte erbracht werden.47 „[Hierzu zählen] … Spenden, Sponso-

ring (Corporate Giving), die Gründung von gemeinnützigen Unternehmensstiftungen (Cor-

porate Foundations) und ein Engagement für soziale Zwecke unter direktem Einbezug der 

Mitarbeiter (Corporate Volunteering).“48  

Der ökonomische Beitrag, den Unternehmen leisten, wird teilweise mittels der Corporate 

Governance (CG) erfüllt.49 Unter CG ist die gute und verantwortungsvolle Unternehmens-

führung zu verstehen. Laut dem Corporate Governance Kodex soll die Verpflichtung der 

																																																								
39	Verordnung	(EG)	Nr.	761/2001	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	19.	März	2001	über	
die	freiwillige	Beteiligung	von	Organisationen	an	einem	Gemeinschaftssystem	für	das	Umweltmanage‐
ment	und	die	Umweltbetriebsprüfung	(EMAS)	
40	Vgl.	Europäisches	Parlament,	Rat	der	Europäischen	Union	2009	(siehe	Internetverzeichnis)	
41	Vgl.	Umweltgutachterausschuss	(UGA)	2012	
42	Vgl.	Europäische	Kommission,	KOM(2001)	366	endgültig	2001,	S.	3‐7	(siehe	Internetverzeichnis)	
43	Europäische	Kommission,	KOM(2001)	366	endgültig	2001,	S.	7	(siehe	Internetverzeichnis)	
44	Vgl.	Europäische	Kommission,	KOM(2011)	681	endgültig	2011,	S.	14	(siehe	Internetverzeichnis)	
45	Europäische	Kommission,	KOM(2011)	681	endgültig	2011,	S.	14	(siehe	Internetverzeichnis)	
46	Vgl.	Europäische	Kommission,	KOM(2011)	681	endgültig	2011,	S.	14	(siehe	Internetverzeichnis)	
47	Vgl.	Loew,	et	al.	2004,	S.	54	f	
48	Loew,	et	al.	2004,	S.	54	f.	
49	Vgl.	Ulshöfer	und	Feuchte	2011,	S.	213‐215	
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Unternehmensführung „im Einklang mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft	 für 

den Bestand des Unternehmens und seine nachhaltige Wertschöpfung“ stehen. Der Kodex 

gilt in Deutschland nur für börsennotierte Gesellschaften, in dem sie verpflichtet sind, die 

geforderten Inhalte zu erfüllen bzw. offenzulegen.50 Corporate Sustainability, unternehmeri-

sche Nachhaltigkeit, vereint somit CSR, CC und CG (siehe Abbildung 2). 

 

 

 

Zusammengefasst hat die Berichterstattung auf nichtfinanzieller Ebene bereits in den 1970er 

Jahren ihren Ursprung und wird bis heute auf unterschiedlichen Kanälen zu verschiedenen 

Themen kommuniziert. Die Kopplung aller Themen würde alle Dimensionen der Nachhal-

tigkeit in einem Bericht berücksichtigen. Der Nachhaltigkeitsbericht bietet dafür die beste 

Grundlage. Zunehmend berichten seit einigen Jahren vermehrt Unternehmen über Nachhal-

tigkeit (siehe Einleitung). Die nachfolgende Abbildung 3 gibt die Schwerpunkte bei der 

Berichterstattung von nichtfinanziellen Aspekten wieder (Untersuchungszeitraum: 2013). 

Untersucht wurden die jeweils 100 größten Unternehmen von 41 Ländern.51  

 

Die Aktualität kennzeichnet sich weiterhin durch die steigende Anzahl von Nachhaltigkeits-

standards und Leitfäden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung.52 Ferner wird zunehmend in  

 
 

																																																								
50	Vgl.	Regierungskommission	2013,	S.	1	f.	
51	Vgl.	KPMG	AG	2013	(siehe	Internetverzeichnis)	
52	Vgl.	Michelsen	und	Godemann	2007,	S.	579	

Abb. 2: Nachhaltige Entwicklung und deren Zusammenhang 
Quelle: in Anlehnung an Loew, Ankele und Braun 2004, S. 72 
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der europäischen Politik diskutiert, ob nichtfinanzielle Aspekte im Geschäftsbericht zu be-

rücksichtigen sind. Bereits 2001 hat die EU Kommission solche Empfehlungen ausgespro-

chen.53 Seit 2004 gilt für große Kapitalgesellschaften in Deutschland laut § 289 (3) und § 

315 (1) HGB die Pflicht, nichtfinanzielle Leistungsindikatoren, hierzu werden Umwelt- und 

Arbeitnehmerbelange gezählt, in den Geschäftsbericht zu integrieren. Diese sollen bei der 

Analyse einbezogen und näher erläutert werden, wenn sie „für das Geschäftsverständnis 

oder der Lage von Bedeutung sind.“54 

 

Der Vorschlag der EU-Kommission zu Pflichtangaben von Umwelt- und Sozialbelangen in 

Geschäftsberichten wurde am 15. April 2014 von dem Europäischen Parlament bewilligt. 

Die EU-Mitgliedsstaaten müssen dem nun zustimmen, damit die Richtlinie in Kraft treten 

kann. Das hätte zur Folge, dass europäische Unternehmen, die ein öffentliches Interesse 

haben und mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen, in Zukunft ihren Geschäftsbericht erwei-

tern müssen.55 Diese Änderung würde auch einige Förderbanken betreffen.  

 

	
2.3 Nachhaltigkeitsberichterstattung von Förderbanken 

In Deutschland gibt es zwei Förderbanken auf Bundesebene und 17 Förderbanken auf Län-

derebene. In jedem Bundesland gibt es mindestens ein Förderinstitut.56 Im Rahmen dieser 

																																																								
53	Europäische	Kommission	ABl.	L	156	vom	13.6.2001,	S.	33	(siehe	Internetverzeichnis)	
54	HGB	‐	Handelsgesetzbuch	idF	von	2014,	(BilReg	‐	Bilanzrechtsreformgesetz	4.12.2004)	
55	Vgl.	Europäische	Kommission	(Reinhard	Hönighaus)	2014	(siehe	Internetverzeichnis)	
56 Vgl. VÖB-Förderbanken in Deutschland (2013), S. 8 (siehe Internetverzeichnis). 

Abb. 3: Inhalte von nichtfinanziellen Berichten (Angaben in Prozent)  
Quelle: (KPMG AG 2013), S. 5 (siehe Internetverzeichnis)	
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vorliegenden Arbeit wurde eine Umfrage durchgeführt. Hierzu wurde zunächst ein Frage-

bogen entwickelt, der den 19 Förderinstituten per E-Mail übermittelt wurde. Ein Link führte 

die Befragungsteilnehmer zu dem Online-Fragebogen. Der Befragungsbogen besteht aus 

insgesamt 21 Fragen. Diese gliedern sich in drei Themenbereiche: Allgemeine Fragen zum 

Nachhaltigkeitsmanagement, Fragen zu den Richtlinien der Global Reporting Initiative und 

allgemeine Fragen zum Förderinstitut. Von 19 Förderbanken haben 11 Institute den Frage-

bogen vollständig beantwortet. Im Fortfolgenden werden diese als befragte Förderinstitute 

bezeichnet. (siehe Anhang: Umfrage mit Auswertung) 

Zu Beginn der Befragung wurden die Förderbanken gebeten Auskunft darüber zu geben, ob 

das Thema Nachhaltigkeit im Förderinstitut behandelt wird. Eines von den 11 Förderinstitu-

ten hat die Frage verneint. Demzufolge wird schon eingangs deutlich, dass Förderbanken 

sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen auseinander setzen. Auf die Frage, 

wie hoch der Stellenwert der Nachhaltigkeit im Förderinstitut insgesamt sei, antworteten 

bereits 54 % der befragten Institute, dass dieser hoch bis sehr hoch sei.57  

 

 gar nicht gering mittel hoch sehr hoch  
Antworten 0 2 3 5 1  
in Prozent 0 % 18 % 27 % 45 % 9 %  

 

 

 

 

Laut Umfrage waren die Initiatoren des Themas Nachhaltigkeit vorwiegend die Mitarbeiter 

(sieben Nennungen) und der Vorstand (sechs Nennungen). Die Kunden (drei Nennungen) 

und die Politik (eine Nennung) haben dabei eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Hierbei 
																																																								
57 siehe Anhang.	

Abb. 4: Stellenwert der Nachhaltigkeit in Förderinstituten  
Quelle: Eigene Darstellung (Umfrage), siehe Anhang. 
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waren, wie auch bei der darauffolgenden Frage, Mehrfachnennungen möglich. Als Grund 

für die Integration eines Nachhaltigkeitsmanagements wurde vor allem das Image/die Repu-

tation genannt.58  

 

 

 

Als weiterer Grund wurde die Zufriedenheit der in- und externen Stakeholder angegeben. 

Die Umfrage belegt damit, dass auch bei Förderbanken die Stakeholder in Bezug auf Nach-

haltigkeit eine große Relevanz haben. 

Die Ziele, die die befragten Förderinstitute bei der Integration eines Nachhaltigkeitsmana-

gements verfolgen, sind neben der Einsparung von Ressourcen und Kosten folgende: 

- Gute Bewertungen bei Nachhaltigkeitsratings, Zufriedenheit der Stakeholder  

(vor allem der non-governmental organizations (NGOs)), 

- sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltiger Geschäftsbetrieb; interne/ 

externe Anforderungen erfüllen, 

- Vorbild für Andere, 

- Investorenbedürfnissen nachkommen, 

- Image, 

- Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter. 

Auch hier werden die Stakeholder und deren Interessen als wichtig erachtet. Weiterhin wird 

deutlich, dass Förderinstitute auch gegenüber anderen Unternehmen eine Vorbildfunktion 

erfüllen möchten.59  

																																																								
58 siehe Anhang. 

Abb. 5: Gründe für die Integration eines Nachhaltigkeitsmanagements in Förderinstituten  
Quelle: Eigene Darstellung (Umfrage), siehe Anhang. 



 
 

	

	

‐	12	‐

Wie bereits erwähnt, berichten laut aktuellem Stand schon vier Förderbanken öffentlich 

über ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit. Sechs der befragten Förderinstitute gaben aber an, 

dass sie bereits einen Nachhaltigkeitsbericht intern oder extern veröffentlicht haben. Es ist 

also davon auszugehen, dass von den sechs erstellten Nachhaltigkeitsberichten zwei nur 

intern veröffentlicht wurden. Im nachfolgenden Text werden zwei der frei zugänglichen 

Nachhaltigkeitsberichte und deren Inhalte kurz vorgestellt. 

Die KfW veröffentlicht alle drei Jahre einen Nachhaltigkeitsbericht und stellte erstmals 

2013 einen Zwischenbericht zur Verfügung.60 Die KfW ist eine Förderbank auf Bundesebe-

ne und wurde 1948 gegründet, um den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft nach dem 

zweiten Weltkrieg zu fördern. Sie ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Anteilseigner 

sind zu 80% der Bund und zu 20% die Bundesländer.61 Der letzte Nachhaltigkeitsbericht der 

KfW wurde im Jahr 2012 herausgegeben. Er umfasst zwei Teile mit insgesamt 94 Seiten. 

Im ersten Teil werden die Schwerpunkte, in denen die KfW ihre Geschäftstätigkeit ausübt, 

behandelt. Die gesellschaftlich relevanten Themen wie Umwelt, Klimawandel und Globali-

sierung werden zum Gegenstand des Berichts gemacht. Hiervon werden Handlungsschwer-

punkte für die KfW abgeleitet.62 Im zweiten Teil wird Nachhaltigkeit als Geschäftsziel vor-

gestellt. Das Engagement der KfW wird anhand von einzelnen Projekten und Förderungen 

verdeutlicht.63 Kennzahlen sollen dem Leser die nachhaltige Wirkung der Förderungen auf-

zeigen. Hierzu zählen unter anderem das Zusagevolumen einzelner Förderprogramme, die 

gemessene Reduzierung von Treibhausgasemissionen oder die Schaffung von Arbeitsplät-

zen.64 Weiterhin wird über die Integration des Nachhaltigkeitsmanagements in das Unter-

nehmen und dessen Aufgabenbereiche berichtet. Die KfW hat sich der Nachhaltigkeitsstra-

tegie der Bundesregierung verpflichtet, mit der die Nachhaltigkeitsleitsätze umgesetzt wer-

den. Ein Ausschnitt der einzelnen Ziele mit den entsprechenden Maßnahmen und den ge-

setzten Terminen werden dem Leser im Nachhaltigkeitsbericht zur Verfügung gestellt.65 

Außerdem werden im zweiten Teil sowohl externe als auch interne Nachhaltigkeitsleistun-

gen der KfW beschrieben. Zu den externen Leistungen zählt unter anderem die gesellschaft-

liche Verantwortung. Das Risikomanagement, die Kontrolle, das Rating und die 	Korrupti-

onsprävention der KfW sollen unter anderem zeigen, dass sie sich dieser Verantwortung 

																																																																																																																																																																										
59 siehe Anhang. 
60 Vgl. KfW-Nachhaltigkeit (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
61 Vgl. VÖB-Förderbanken in Deutschland (2013), S. 10 (siehe Internetverzeichnis).	
62 Vgl. KfW-Nachhaltigkeitsbericht Teil 1 (2012), S. 10-50 (siehe Internetverzeichnis). 
63 Vgl. KfW-Nachhaltigkeitsbericht Teil 2 (2012), S. 4-7 (siehe Internetverzeichnis). 
64 Vgl. KfW-Nachhaltigkeitsbericht Teil 2 (2012), S. 4-7 (siehe Internetverzeichnis). 
65 Vgl. KfW-Nachhaltigkeitsbericht Teil 2 (2012), S. 8-12 (siehe Internetverzeichnis). 
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verpflichtet fühlt. Ferner berichtet sie über die Integration von Nachhaltigkeitsstandards in 

die Unternehmensprozesse und die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Stakeholdern mit 

Hilfe eines umfassenden Stakeholderdialogs.66 Die internen Nachhaltigkeitsleistungen be-

ziehen sich auf bankinterne Prozesse. Das betriebliche Umweltmanagement und die Mitar-

beiter stehen hier im Fokus. Der Wasser- und Abwasserverbrauch sowie die gemessene 

Menge an Abfall oder auch die Vergütungssysteme und die Gleichstellung von Geschlech-

tern spielen an dieser Stelle eine Rolle.67 Die Berichterstattung basiert auf den Sustainability 

Reporting Guidelines der Global Reporting Initiative und wurde durch die Wirtschaftsprüfer 

der PricewaterhouseCoopers AG geprüft.68 

Als zweites Beispiel wird der Nachhaltigkeitsbericht der Thüringer Aufbaubank vorgestellt 

werden. Sie wurde 1992 gegründet und ist eine Anstalt öffentlichen Rechts. Der Träger ist 

zu 100% der Freistaat Thüringen.69 Der Nachhaltigkeitsbericht der Thüringer Aufbaubank 

wurde erstmals in 2012 veröffentlicht und umfasst insgesamt 15 Seiten. Zunächst werden 

die wichtigsten Nachhaltigkeitsleistungen, die die Thüringer Aufbaubank erbracht hat, ge-

nannt. Dabei steht der Umweltschutz, wie zum Beispiel die Reduzierung der Kohlenstoffdi-

oxidemission, im Fokus. Nach Vorstellung des Unternehmensprofils werden die Förderef-

fekte, die sich durch die Förderprogramme aus dem Jahr 2011 ergaben, mittels Kennzahlen 

dargestellt. Ähnlich wie bei der KfW werden dabei die geschaffenen Arbeitsplätze und 

Wohnräume, die ausgelösten Investitionen und das Fördervolumen angegeben.70 Folglich 

werden hier externe Nachhaltigkeitsleistungen berücksichtigt. Ferner werden die Umwelt-

leitlinien vorgestellt, die in 2011 festgesetzt und seither intern umgesetzt werden. Unter an-

derem werden die Einsparung des Wasser- und Energieverbrauchs oder die Reduzierung der 

Abfälle als Ziele benannt. Der Verbrauch von Energie, Wasser oder Wärme in den Gebäu-

den der Thüringer Aufbaubank in den letzten drei Jahren wird mittels Kennzahlen darge-

stellt und erläutert.71 Abschließend werden in einem Maßnahmenkatalog konkrete Nachhal-

tigkeitsziele für 2013 benannt.72 Der Schwerpunkt der Berichts liegt auf den ökologischen 

und teils ökonomischen Nachhaltigkeitsleistungen. Über die soziale Verantwortung des 

Förderinstituts wird nur geringfügig berichtet. 

																																																								
66 Vgl. KfW-Nachhaltigkeitsbericht Teil 2 (2012), S. 13-21 (siehe Internetverzeichnis). 
67 Vgl. KfW-Nachhaltigkeitsbericht Teil 2 (2012), S.  22-35 (siehe Internetverzeichnis). 
68 Vgl. KfW-Nachhaltigkeitsbericht Teil 2 (2012), S.  38f. (siehe Internetverzeichnis). 
69 Vgl. VÖB-Förderbanken in Deutschland (2013), S. 27 (siehe Internetverzeichnis).	
70 Vgl. Thüringer Aufbaubank (2013), S. 6f. (siehe Internetverzeichnis). 
71 Vgl. Thüringer Aufbaubank (2013), S. 8-14 (siehe Internetverzeichnis). 
72 Vgl. Thüringer Aufbaubank (2013), S. 15 (siehe Internetverzeichnis).	
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An diesen zwei Beispielen wird deutlich, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung unter-

schiedliche Interpretationsmöglichkeiten bietet. Die Gründe hierfür sind, dass es bisher kei-

nen Standard gibt, der für Unternehmen bzw. Förderbanken gelten soll und die Nachhaltig-

keitsberichterstattung auf Freiwilligkeit beruht. Wenn eine entsprechende Richtlinie der EU 

in naher Zukunft beschlossen werden sollte, könnte das einige Förderbanken betreffen, da 

sie im öffentlichen Interesse stehen und derzeit einige von ihnen über 500 Mitarbeiter be-

schäftigen. Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick darüber geben, welche För-

derbanken im Einzelnen betroffen wären bzw. welche Förderbanken bereits einen Nachhal-

tigkeitsbericht veröffentlicht haben.	Sechs der 11 befragten Förderinstitute gaben an, einen 

Nachhaltigkeitsbericht bereits erstellt zu haben. Zwei weitere Institute haben die Frage ver-

neint, gaben jedoch an, dass es vorgesehen sei, einen Bericht zu erstellen. Diese Förderinsti-

tute haben alle mehr als 300 Mitarbeiter, die restlichen drei Förderinstitute, die angaben, 

keinen Nachhaltigkeitsbericht erstellt zu haben bzw. es auch in naher Zukunft nicht vorge-

sehen haben, haben dagegen weniger als 300 Mitarbeiter. Daraus lässt sich schließen, dass 

die drei Förderinstitute durch die Richtlinie der EU-Kommission von einer Pflichtberichter-

stattung auch in Zukunft nicht betroffen wären.  

 

 

Tabelle 1: Nachhaltigkeitsberichterstattung von Förderbanken 
Quelle: Eigene Darstellung. 
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3 Förderbanken  

Um im fünften und sechsten Kapitel einen Standard für einen Nachhaltigkeitsbericht für 

Förderbanken ableiten zu können, ist es unabdingbar, die Charakteristika von Förderbanken 

aufzuzeigen. In diesem Kapitel sollen die Geschäftstätigkeiten der Förderbanken vorgestellt 

werden, die sich von denen anderer Kreditinstitute unterscheiden. Die Abgrenzung soll dazu 

dienen, dass die zu berücksichtigenden Nachhaltigkeitsaspekte detailliert untersucht werden 

können. Zudem werden die Stakeholder von Förderbanken kurz analysiert. In Kapitel 2 

wurde deutlich, dass Stakeholder einen großen Einfluss auf Unternehmen haben können. 

Für Förderbanken gilt dies entsprechend, sodass deren Stakeholder zum großen Teil die 

Adressaten der Nachhaltigkeitsberichte sein werden. Abschließend werden die Nachhaltig-

keitsaspekte von Förderbanken aufgezeigt.  

 

3.1 Unterschiede zu Universalbanken 

Laut Bundesbank werden Förderinstitute oder auch Förderbanken den Banken mit Sonder-

aufgaben in privater oder öffentlicher Rechtsform zugeordnet.73  

Förderinstitute sind meist öffentlich-rechtliche Banken. Zu den Eigentümern bzw. Trägern 

gehören entweder das jeweilige Bundesland oder der Bund.74 Es gibt jedoch auch Ausnah-

men. Vier der insgesamt 19 Förderbanken bilden keine eigenständigen Kreditinstitute, son-

dern sind Geschäftsbereiche oder Anstalten von Landesbanken.75 

Der Förderauftrag, den eine Förderbank erfüllen soll, ist auf die politischen Ziele des Lan-

des ausgerichtet. Hierzu zählen die Förderung der Wirtschaft insbesondere der kleinen und 

mittleren Unternehmen, der Immobilien- und Stadtentwicklung, der Infrastruktur und Ag-

rarwirtschaft sowie die Förderung des Umwelt- und Klimaschutzes. Dabei werden öffentli-

che Fördermittel in Form von Krediten und/oder Zuschüssen vergeben.76 Weiterhin gehen 

Förderbanken Beteiligungen ein oder gewähren neben den Krediten Bürgschaften.77 Um die 

Wettbewerbsneutralität zu wahren, dürfen Förderbanken „nur die Geschäfte und Dienstleis-

tungen … betreiben, die mit der Erfüllung ihrer Aufgaben in direktem Zusammenhang ste-

hen.“78 Davon ausgeschlossen sind das Einlagen-, Giro- und Effektengeschäft. Folglich dür-

fen Förderbanken auch im Treasurybereich tätig sein, um sich ausreichend Liquidität zu 

																																																								
73 Vgl. Deutsche Bundesbank (2014), S.  176 f. und S. 193. 
74 Vgl. VÖB-Förderbanken in Deutschland (2013), S. 10-28 (siehe Internetverzeichnis). 
75 Vgl. VÖB-Förderbanken in Deutschland (2013), S. 8 (siehe Internetverzeichnis). 
76 Vgl. Europäische Kommission (2002), S. 10f. (siehe Internetverzeichnis). 
77 Vgl. VÖB-Förderbanken in Deutschland (2013), S. 6 (siehe Internetverzeichnis). 
78 Europäische Kommission (2002), S. 11 (siehe Internetverzeichnis). 
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verschaffen.79 Treasury dient zur Innen- und Außenfinanzierung, zur Steuerung der Liquidi-

tät, der Bonitätssicherung, dem Devisen- und Zinsmanagement sowie der Ermittlung von 

Risikopositionen und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs.80 Der Unternehmensbereich 

Treasury ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Der Handel mit Finanzinstrumenten ist sehr 

begrenzt, da die nachfolgend detaillierter dargestellte Verständigung II besagt, dass nur Ge-

schäfte, die mit dem Förderauftrag im Zusammenhang stehen, betrieben werden dürfen, d.h. 

dass sich der Handel zu spekulativen Zwecken damit ausschließt.81 

Die Verständigung II (2002) ist die Fortsetzung einer Verständigung der Europäischen 

Kommission und der deutschen Bundesregierung. Durch sie wurde ein grundsätzlicher 

Konsens über die „Anstaltslast“ und „Gewährträgerhaftung“ bei allen öffentlichen Kreditin-

stituten getroffen. Damit wurden Landes- und Sparkassen von Förderinstituten hinsichtlich 

ihrer Aufgabenbereiche getrennt. Die Erfüllung der Verständigung II erlaubt es den recht-

lich selbständigen Förderinstituten Anstaltslast, Gewährträgerhaftung und/oder staatliche 

Refinanzierungsgarantien zu behalten. Die Gewährträgerhaftung ist eine Verpflichtung des 

Gewährträgers (Bundesland oder Bund) und gilt im Außenverhältnis. Im Falle einer Zah-

lungsunfähigkeit oder der Liquidation des Kreditinstitutes hat der Gläubiger trotz dessen 

Anspruch auf seine Forderung. Die Anstaltslast ist eine weitere Verpflichtung des Gewähr-

trägers und gilt im Gegensatz zur Gewährträgerhaftung im Innenverhältnis. Hierbei muss 

der öffentliche Träger die Anstalt mit genügend finanziellen Mitteln ausstatten. Daher ist 

die Funktionsfähigkeit der Förderbank gegeben und eine Insolvenz nahezu ausgeschlossen.82 

Zusammenfassend sind Förderbanken meist öffentlich rechtliche Anstalten. Sie treten nicht 

in den Wettbewerb mit anderen Kreditinstituten, sondern arbeiten in Form von Konsortial-

geschäften oder Durchleitungskrediten mit ihnen zusammen. Ferner gehen sie gemäß ihrem 

Förderauftrag nur speziellen Geschäften nach. Im Gegensatz dazu betreiben Universalban-

ken nahezu alle Bankgeschäfte aus § 1 KWG.83 Daher betreiben Förderbanken keine Filia-

len. Sie verfügen lediglich über eine geringe Anzahl von Betriebsstätten. Des Weiteren kön-

nen rechtlich selbständige Förderinstitute aufgrund der besonderen Haftungsleistungen eher 

nicht insolvent werden. Es wird erkennbar, dass sie sich trotz der bankaufsichtsrechtlichen 

Regulierung deutlich von Universal- bzw. Geschäftsbanken abgrenzen.84  

	
																																																								
79 Vgl. Europäische Kommission (2002), S. 11 (siehe Internetverzeichnis). 
80 Vgl. Rapp und Wullenkord (2011), S. 75–77. 
81 Vgl. Europäische Kommission (2002), S. 11 (siehe Internetverzeichnis).	
82 Vgl. Europäische Kommission (2002), S. 4 (siehe Internetverzeichnis). 
83 Vgl. Grill und Perczynski (2010 - 44. Auflage), S. 46. 
84 Vgl. VÖB-Förderbanken in Deutschland (2013), S. 5 (siehe Internetverzeichnis). 
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3.2 Analyse der Stakeholder von Förderbanken 

Eine Analyse der Stakeholder von Förderbanken soll Aufschluss darüber geben, wer die 

Adressaten eines Nachhaltigkeitsberichtes sind. Für jedes Unternehmen ergibt sich ein ein-

zigartiges Geflecht aus Stakeholdern, die individuell aufgedeckt und definiert werden müs-

sen. Dabei müssen die einzelnen Beziehungen analysiert werden. Weiterhin muss der Ein-

fluss der einzelnen Personen oder Personengruppen ermittelt werden, um im Anschluss de-

ren Interessen zu identifizieren.85 Dabei sind die Stakeholder in primäre und sekundäre so-

wie in interne und externe Stakeholder zu unterscheiden. Primäre Stakeholder sind an den 

Begebenheiten eines Unternehmens beteiligt und haben daher einen großen Einfluss auf die 

Unternehmung. Mitarbeiter, Lieferanten, Investoren oder Kunden können diesen zugeordnet 

werden. Im Gegensatz dazu gibt es sekundäre Anspruchsgruppen, die nur einen indirekten 

Einfluss auf die Unternehmen haben, wie zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen, Me-

dien oder Verbände. Interne Stakeholder befinden sich innerhalb des Unternehmens, wie die 

Mitarbeiter oder das Management. Externe sind außerhalb der Organisation zu finden. Hier-

zu zählen die Politik, die Öffentlichkeit und andere.86 Die Analyse der Stakeholder ist Auf-

gabe des Managements.87 Daher soll in dieser Arbeit nur ein grober Überblick über die An-

spruchsgruppen von Förderbanken geschaffen werden.  

Kunden 

Die Kunden von Förderbanken begrenzen sich vorwiegend auf das Bundesland, in dem die 

Bank ihren Förderauftrag erfüllen soll. Die Förderbank vergibt Darlehen, Zuschüsse 

und/oder Bürgschaften an Kunden. Es ist zu unterscheiden zwischen der gewerblichen För-

derung, der kommunalen Förderung, der Förderung des Wohnungs- und Städtebaus, der 

Förderung der Landwirtschaft oder der sonstigen Förderung.88 Daraus lassen sich die jewei-

ligen Kundengruppen ableiten. Zu den Geschäftskunden zählen Existenzgründer, kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU), öffentliche Unternehmen oder Forschungseinrichtungen, die 

bei Investitionsvorhaben finanzielle Unterstützung benötigen.89 Weiterhin können zu Ge-

schäftskunden Kommunen, Wohnungsunternehmen oder -gesellschaften gezählt werden, 

die Wohnraum schaffen, modernisieren oder sanieren.90 Im Bereich der Privatkunden finden 

sich meist nur private Investoren oder Privatpersonen, die wohnungswirtschaftliche Maß-

																																																								
85 Vgl. L-Bank (2013), S. 16-22 (siehe Internetverzeichnis).	
86 Vgl. Hutter (2012), S. 98f. 
87 Vgl. Hutter (2012), S. 91-95. 
88 Vgl. VÖB-Fördergeschäft in Deutschland 2013), S.  3 (siehe Internetverzeichnis). 
89 Vgl. Investitionsbank Berlin-Gründen, Was wird gefördert (2013); Investitionsbank Berlin-Wachsen,  
            Was wird gefördert (2013)(siehe Internetverzeichnis). 
90 Vgl. Investitionsbank Berlin-Wohnungeigentümergemeinschaften (2013) (siehe Internetverzeichnis). 
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nahmen finanzieren lassen möchten oder im Bezug auf Chancengleichheit Fördermittel be-

nötigen.91 

Kunden zählen zu den primären Stakeholdern, da sie maßgeblich zum Gewinn einer För-

derbank beitragen und das Image beeinflussen können. Der Ertrag und das Image eines Un-

ternehmens hängen von der Zufriedenheit seiner Kunden ab. Die Zufriedenheit wird er-

reicht, wenn ihre Ansprüche bzw. ihre Interessen erfüllt werden. Zu ihren Interessen zählen 

die Produkt- und Dienstleistungsqualität zu sozialen und umweltverträglichen Bedingungen, 

ein hoher Nutzen des Produktes, hohe Transparenz, der Schutz der Kundendaten, Sicherheit 

und Liquidität sowie eine gute Kundenbindung.92  

 

Politik/Anteilseigner 

Die Politik spielt bei Förderbanken eine maßgebliche Rolle, denn mit öffentlichen Mitteln 

werden zinsgünstige Darlehen oder Zuschüsse vergeben. Hierzu zählen die Gelder des Bun-

deslandes, der Bundesregierung und der EU. Die EU gibt sogenannte EFRE-Mittel aus, die 

aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung stammen. Weiterhin entscheidet die 

Politik über die Förderaktivitäten im jeweiligen Bundesland. Der Bund und/oder das Bun-

desland gehören zu den Anteilseignern.93 Daher sind diese Stakeholder zum einen als interne 

und externe Anspruchsgruppen anzusehen und mit ihrem Einfluss auf die Förderbank als 

primäre Stakeholder zu definieren. Die Interessen der Anteilseigner sind deutlich: Die Poli-

tik möchte an großen Projekten im Fördergebiet beteiligt sein und die Wirtschaftskraft im 

Fördergebiet stärken. Dabei soll die Förderbank sich mithilfe der gewonnenen Erträge selbst 

bewirtschaften, damit keine zusätzlichen Gelder fließen müssen.  

Geschäftsbanken 

Geschäftsbanken sollen Partner von Förderbanken darstellen, da diese nur wettbewerbsneut-

ral am Markt agieren dürfen. Daher arbeiten Förderbanken meist im Hausbankenprinzip mit 

Geschäftsbanken zusammen. Der Förderkredit kann bei der Hausbank des Kunden beantragt 

werden. Das erlaubt es der Geschäftsbank die Kundenbeziehung beizubehalten, zusätzlichen 

Service anbieten zu können und ermöglicht zudem eine Arbeitsteilung. Weiterhin sind 

strukturierte Programmrichtlinien der Förderbanken Voraussetzung für eine gute und rei-

bungslose Zusammenarbeit.94 Die Vorteile, die sich aus dem Hausbankprinzip ergeben, lie-

																																																								
91 Vgl. Investitionsbank Berlin-Wohneigentümer (2013) (siehe Internetverzeichnis). 
92 Vgl. Thüringer Aufbaubank (Michael Klughardt) (2005) (siehe Internetverzeichnis); Hutter (2012), S. 96; 
            Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
93 Vgl. Roland Berger Strategy Consultants GmbH (2012). 
94 Vgl. VÖB-Förderbanken in Deutschland (2013), S. 6 f. (siehe Internetverzeichnis). 
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gen im Interesse der Geschäftsbanken. Geschäftsbanken gehören zu den externen Stakehol-

dern und haben nur indirekten Einfluss auf eine Förderbank. Sie sind daher eher den sekun-

dären Anspruchsgruppen zuzurechnen.  

Verwaltung/ Behörden 

Förderbanken unterliegen mit Ausnahme der KfW gem. § 2 Abs. 1 KWG wie jedes Kredit-

institut dem Kreditwesengesetz und werden daher von der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BaFin) in Zusammenarbeit mit der Bundesbank beaufsichtigt und kontrol-

liert.95 Die Interessen sind in den ihr zugewiesenen Aufgaben begründet. „Die Bundesanstalt 

hat Missständen im Kredit- und Finanzdienstleistungswesen entgegenzuwirken, welche die 

Sicherheit der den Instituten anvertrauten Vermögenswerte gefährden, die ordnungsmäßige 

Durchführung der Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen beeinträchtigen oder erhebli-

che Nachteile für die Gesamtwirtschaft herbeiführen können.“96 Demzufolge liegt es im 

Interesse der BaFin, dass Förderbanken ordnungsgemäße Geschäfte durchführen. Verwal-

tungen und Behörden sind den externen Stakeholdern zuzuordnen. Weiterhin zählen sie zu 

den primären Anspruchsgruppen, da sie gemäß der Definition einen Einfluss auf Förderban-

ken bzw. deren Geschäftstätigkeit haben. 

Mitarbeiter/ Management/ Aufsichtsrat 

Die Mitarbeiter, das Management und der Aufsichtsrat gehören zu den internen Stakehol-

dern, die viel für das Unternehmen leisten. Daher sollte ihnen an dieser Stelle besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt werden. Um das Personal zu binden bzw. um einen neuen po-

tenziellen Arbeitnehmer für sich gewinnen zu können, ist es notwendig, die Bedürfnisse der 

Mitarbeiter zu berücksichtigen. Hierzu zählen vorwiegend die Aus- und Weiterbildung, die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Chancengleichheit der Geschlechter sowie ein 

angenehmes Arbeitsklima mit der entsprechenden Arbeitssicherheit und Gesundheitsförde-

rung.97 Da sie als Bestandteil des Unternehmens einen erheblichen Beitrag zum Unterneh-

men leisten und daher einen erheblichen Einfluss auf dessen Funktionstüchtigkeit haben 

können, können sie den primären Stakeholdern von Förderinstituten zugeordnet werden.    

Öffentlichkeit 

Die Vertreter von Medien, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und die Gesellschaft 

gehören ebenfalls zu den Stakeholdern von Förderbanken. Medien und NGOs überprüfen 

die Korrektheit der Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen. Sie haben zwar einen gerin-

																																																								
95 Vgl. Kreditwesengesetz (idF von 2013), § 6 und § 7.	
96 Kreditwesengesetz (idF von 2013),  § 6 Abs. 2. 
97 KfW-Nachhaltigkeit, Mitarbeiterverantwortung (2014), (siehe Internetverzeichnis). 
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gen, aber einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit von Förderbanken, 

da Reputationsrisiken bei falschen Informationsangaben bestehen.98 Zu den Ansprüchen 

zählen die Umweltschonung wie zum Beispiel die Reduzierung von Lärm und Emissionen, 

die von der Bank ausgehen, oder soziale Ansprüche wie sichere Arbeitsplätze und die Ver-

hinderung von Unfällen.99 „Befragungen von Bürgerinnen und Bürgern haben wiederholt 

gezeigt, dass bei öffentlichen Unternehmen und Erbringen öffentlicher Dienstleistungen ein 

verantwortlicheres, nicht allein auf die Erreichung von (kurzfristigen) Gewinnzielen ausge-

richtetes Verhalten geschätzt wird.“100 Die Öffentlichkeit ist den externen, sekundären Sta-

keholdern zuzurechnen. 

Sonstige 

Zu den sonstigen Stakeholdern können Ratingagenturen, Verbände wie der Verband öffent-

licher Banken, Gewerkschaften oder Wirtschaftsprüfer gezählt werden. Förderbanken emit-

tieren Anleihen zur Refinanzierung. Investoren können zum Beispiel Inhaber-

Schuldverschreibungen von der Lfa Förderbank Bayerns erwerben. Die Lfa Förderbank 

Bayerns hat sich durch die Ratingagentur Moody`s ihre Bonität extern bewerten lassen. 101 

Jedoch sind externe Ratings nicht von essentieller Bedeutung, da Förderbanken aufgrund 

ihrer Gewährträgerhaftung vom Top Rating des Landes bzw. des Bundeslandes profitieren 

und damit eine hinreichende Bonität aufweisen.102 Daher sind Ratingagenturen eher den 

externen, sekundären Stakeholdern von Förderbanken zuzuordnen. Ferner können Wirt-

schaftsprüfer den sonstigen Stakeholdern der Förderinstitute zugewiesen werden. Neben 

dem Jahresabschlussbericht haben sie sich mittlerweile auf die Prüfung von Nachhaltig-

keitsberichten spezialisiert.103 Der Bundesverband öffentlicher Banken (VÖB) vertritt die 

Förderinstitute Deutschlands in allen kreditwirtschaftlichen Fragen und unterstützt sie bei 

der Realisierung ihrer Aufgaben.104 Verbände und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind 

eher den sonstigen Stakeholdern zuzuordnen. Sie haben keinen direkten Einfluss auf die 

Begebenheiten der Förderinstitute, vielmehr unterstützen sie die Geschäftstätigkeiten in 

Form von Kooperationen. Daher können sie den sekundären, externen Anspruchsgruppen 

zugeordnet werden. Die nachfolgende Grafik skizziert die Stakeholder von Förderbanken.  

																																																								
98 Vgl. Fifka (2013), S. 6. 
99 Vgl. Hutter (2012), S. 96. 
100 Ammermüller, et al. (2012), S. 386.	
101 Vgl. LfA Förderbank Bayern (2005-2014) (siehe Internetverzeichnis). 
102 Vgl. PricewaterhouseCoopers (2012-2014) (siehe Internetverzeichnis). 
103 Vgl. Gómez, Lang und Wohlgemuth (2013), S.  310. 
104 Vgl. VÖB-Verband (2014) (siehe Internverzeichnis).	
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3.3 Nachhaltigkeit als Förderauftrag 

Aus den genannten Anspruchsgruppen und den entsprechenden Interessen lassen sich die 

Nachhaltigkeitsaspekte von Förderbanken ableiten. Zu den aktuellen Handlungsfeldern der 

Nachhaltigkeit in Deutschland zählen der Klimawandel, die Energiewende, der demografi-

sche Wandel und die progressive Globalisierung der Wirtschaft, die die Politik und damit 

auch die Förderbanken aufgreifen.105  

Förderbanken unterstützen die Wirtschaft mittels der Vergabe von zinsgünstigen Darlehen, 

Zuschüssen und/ oder Bürgschaften an den Mittelstand. Es werden Arbeitsplätze geschaffen 

und die Wirtschaftsentwicklung wird durch die Finanzierung von Existenzgründungen, In-

novationen und Investitionen unterstützt.106 Im Jahr 2012 wurden in Deutschland Darlehen 

von rund 39.400 Millionen Euro im gewerblichen und kommunalen Förderbereich bewilligt. 

Die Bewilligungen der Zuschüsse in diesem Förderbereich beliefen sich auf rund 4.300 Mil-

lionen Euro.107  

Das Engagement im Hinblick auf die Ökologie wird mit Hilfe einiger Förderprogramme wie 

zum Beispiel der energetischen Sanierung und Modernisierung von Wohnraum geleistet. 

Damit soll die Umweltbelastung durch hohe Kohlenstoffdioxid-Emissionen bzw. der Ener-

gieverbrauch dauerhaft gesenkt werden.108 Um die Energiewende noch weiter voranzutrei-

ben, gibt es ein staatliches Förderprogramm von der KfW. Dieses bietet einen zinsgünstigen 

																																																								
105 Vgl. Binkowska (2014), B4. 
106 Vgl. VÖB-Förderbanken in Deutschland (2013) S. 6f. 
107 Vgl. VÖB-Fördergeschäft in Deutschland (2013), S. 5f. (siehe Internetverzeichnis). 
108 Vgl. L-Bank (2013), S. 39f. (siehe Internetverzeichnis). 

Abb. 6: Stakeholder von Förderbanken 
Quelle: Eigene Darstellung. 
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Kredit für die Investition in erneuerbare Energien, wie zum Beispiel Solaranlagen, an.109 Das 

Darlehen kann direkt oder durch die Kooperation mit einer regionalen Förderbank vergeben 

werden.110  

Der soziale Beitrag, den Förderbanken mittels Förderprogrammen leisten, ergibt sich u.a. 

aus der Unterstützung von Bildungsmaßnahmen in Kindergärten und Schulen.111 Außerdem 

gibt es Förderprogramme, die den Neubau von bezahlbaren Wohnungen fördern sollen.112 In 

Ballungsräumen wie Großstädten und deren Umland besteht knapper Wohnraum, der auf-

grund steigender Nachfrage stetig teurer wird.113 Ferner wird auf den demografischen Wan-

del reagiert. Die demografische Entwicklung ist dadurch gekennzeichnet, dass aufgrund der 

steigenden Lebenserwartung und der geringeren Geburtenrate der Anteil an der älteren Be-

völkerung zunimmt.114 Altersgerechtes Wohnen soll durch zinsgünstige Darlehen ermöglicht 

werden.115 

Einige Förderkredite werden durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwick-

lung (EFRE) refinanziert. Die EFRE-Mittel entstammen den Europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds (ESIF), die zur Umsetzung der Ziele der Kohäsionspolitik der EU einge-

setzt werden. Die Kohäsionspolitik ist eine Investitionsstrategie, die sich aktuell nach der 

von der EU Kommission entwickelten Europa 2020-Strategie ausrichtet. Im Fokus der Stra-

tegie steht die Unterstützung von intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum 

in den Mitgliedsstaaten.116 „Zielgerichtete Investitionen in Bildung, Forschung und Entwick-

lung, die Ausrichtung auf eine kohlenstoffarme, energieeffiziente Wirtschaft und eine wett-

bewerbsfähige Industrie sowie die vorrangige Schaffung von Arbeitsplätzen und die Be-

kämpfung von Armut bilden die zentralen Ansatzpunkte der neuen Strategie.“117 Das Strate-

giekonzept wird für einen zeitlichen Rahmen von 7 Jahren, der sogenannten Förderperiode, 

beschlossen. In 2014 hat die neue Förderperiode begonnen, die sich bis zum Jahr 2020 er-

streckt.118  

  

																																																								
109 Vgl. KfW-Erneuerbare Energien (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
110 Vgl. L-Bank-Erneuerbare Energien (2013) (siehe Internetverzeichnis). 
111 Vgl. L-Bank-Nachhaltigkeitsbilanz (2013), S. 41 (siehe Internetverzeichnis). 
112 Vgl. Investitionsbank Berlin-Wohnungsneubaufonds (2013) (siehe Internetverzeichnis). 
113 Vgl. BMVI (2012) (siehe Internetverzeichnis).	
114 Vgl. Bundesministerium des Innern (2011), S. 11 (siehe Internetverzeichnis). 
115 Vgl. KfW-Altersgerechtes Umbauen (2014) (siehe Internetverzeichnis), Binkowska (2014), B4. 
116 Vgl. Europäische Kommission (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
117 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie-Partnerschaftsvereinbarung (2014), S. 11 (siehe Internetver- 
    zeichnis). 
118 Vgl. Europäische Kommission (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
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„Die Investitionsprioritäten in Deutschland sind folgende: 

- Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation, 

- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, 

- und die Verringerung von CO2-Emmissionen in allen Branchen der Wirtschaft.“119 

Aus dem ESIF stehen Deutschland für die Förderperiode 2014 bis 2020 insgesamt 19,3 Mil-

liarden Euro zur Verfügung. Davon beträgt der Anteil an EFRE-Mitteln 10,8 Milliarden 

Euro.120 Zur Unterstützung von Beschäftigungsmaßnahmen gibt es noch weitere Mittel aus 

dem Europäischen Sozialfonds (ESF).121 Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Bun-

desländer ist im Anhang ersichtlich. 

Für Förderbanken ergeben sich daraus die künftigen Förderschwerpunkte bei den Förder-

programmen. Der Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, den Förderbanken bei der Vergabe 

von Krediten und Zuschüssen mit oder ohne EFRE-Mittel in ihrem Hoheitsgebiet leisten, 

wird dabei deutlich.  

Förderinstitute haben jedoch nicht nur durch ihre Produkte eine Auswirkung auf die Gesell-

schaft, Wirtschaft oder Umwelt, sondern tragen mit ihrer Funktion als Unternehmen und 

Arbeitgeber eine große Verantwortung. Bürger, die sich am Standort des Unternehmens 

befinden, sind davon betroffen. Das Gebäude bzw. die Mitarbeiter von Förderinstituten ver-

brauchen Energie, Wasser, Strom, Papier und sonstige Ressourcen. Damit stoßen sie direkt 

oder indirekt Kohlenstoffdioxid aus. Zwar fördern sie selbst energetische Maßnahmen, aber 

das bedeutet nicht, dass Förderbanken selbst umweltschonende Gebäude mieten oder besit-

zen. Weiterhin sind die Mitarbeiter der Förderinstitute wichtig. Arbeitnehmerbelange wie 

die Arbeitsplatzsicherheit wurden bereits im Kapitel 3.2 vorgestellt.  

  

																																																								
119 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie-Partnerschaftsvereinbarung (2014), S. 16 (siehe Internetver- 
    zeichnis). 
120 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie-Kohäsionspolitik in Deutschland (2014), (siehe Inter- 
             netverzeichnis). 
121 Vgl. Die Bundesregierung (2014) (siehe Internetverzeichnis).	
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4 Nachhaltigkeitsstandards  

Viele Unternehmen möchten ihr Engagement zur nachhaltigen Entwicklung offenlegen. Es 

fehlt jedoch an gesetzlichen bzw. einheitlichen Vorgaben. Das Ziel der Berichterstattung 

besteht nicht nur darin, den Anforderungen der Stakeholder gerecht zu werden, sondern 

auch darin, die Glaubwürdigkeit der veröffentlichten Berichtsinhalte gegenüber den Stake-

holdern zu erlangen. Daher können sich Unternehmen von externen, unabhängigen Wirt-

schaftsprüfern die Nachhaltigkeitsberichte verifizieren und validieren lassen. Zur Prüfung 

nutzen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften allgemeine Rahmenwerke und Prüfungsstandards. 

Die Rahmenwerke haben gleichzeitig den Nutzen, dass sie die Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung erleichtern.122 „[Ferner] … finden sich bei der Lektüre vieler Nachhaltigkeitsberichte 

kaum negative Selbstbekenntnisse.“123 Die Nachhaltigkeitsaspekte werden eher willkürlich 

ausgewählt und berichtet. Daher können Rahmenwerke einen vergleichbaren Standard vor-

geben.124 Die Rahmenwerke und deren Inhalte sollen in diesem Kapitel vorgestellt werden. 

Dabei werden internationale sowie nationale Leitlinien berücksichtigt. 

 

4.1 Rahmenwerke für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung 
Zu den internationalen Rahmenwerken gehört der UN Global Compact, die OECD Leitli-

nien, der Leitfaden der Global Reporting Initiative (GRI) und der Framework des Internati-

onal Integrated Reporting Council (IIRC). Der deutsche Nachhaltigkeitskodex ist ein Leit-

faden auf nationaler Ebene.125 

4.1.1 UN Global Compact 
Der Global Compact der Vereinten Nationen umfasst 10 Prinzipien zu verantwortungsvoller 

und nachhaltiger Unternehmensführung. Die Handlungsfelder Umweltschutz, Korruptions-

bekämpfung, Arbeitsnormen und die Einhaltung von Menschrechten stehen hierbei im Fo-

kus (siehe Anhang). Die Unternehmen sollen sich zu den Prinzipien bekennen und sie in 

ihre Geschäftstätigkeit einbinden. Die Teilnahme und der Jahresbeitrag beruhen auf Freiwil-

ligkeit.126 „Die Idee des Global Compact wurde erstmals im Januar 1999 von Kofi Annan im 

Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos präsentiert.“127 Seither hat der Global Compact 

																																																								
122 Vgl. Gómez, Lang und Wohlgemuth (2013), S. 309f. 
123 Fifka (2013), S. 7. 
124 Vgl. Fifka (2013), S. 7 . 
125 Vgl. Fifka (2013), S. 99. 
126 United Nations Global Compact (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
127 Habisch, Schmidpeter und Neureiter (2008), S. 511f. 
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mehr als 10.000 Teilnehmer für sich gewinnen können.128 Es gibt ein Deutsches Netzwerk 

des Global Compact, da zum einen deutsche Unternehmen zu den „Akteuren der ersten 

Stunde des UN Global Compact“129  und zum anderen bereits 260 deutsche Unternehmen zu 

den Teilnehmern zählen. Das Netzwerk besteht neben den Unternehmen aus Mitgliedern der 

Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik.130 Alle Teilnehmer müssen neben der Integrati-

on der 10 Prinzipien in die Unternehmensstrategie auch dessen Umsetzung in einer soge-

nannten Fortschrittsmitteilung ausführen.131 Ein Leitfaden soll die Umsetzung der Prinzipien 

und die Berichterstattung vereinfachen.132 In diesem werden die einzelnen Themenschwer-

punkte (Menschenrechte, Umweltschutz etc.) aufgegriffen. Zu den jeweiligen erforderlichen 

Maßnahmen zählen  

1. die Bewertung, Strategien und Ziele festzulegen,  

2. die Umsetzung der Prinzipien und 

3. die Messung der Ergebnisse.  

Zu jeder Maßnahme werden kurz die für den Bericht erforderlichen Inhalte vorgestellt. Wei-

terhin werden den Teilnehmern Vorschläge zum Beispiel dafür unterbreitet welche Angaben 

im Fortschrittsbericht gemacht werden sollten oder worauf das Unternehmen verweisen 

könnte. Mit ein bis zwei Unternehmensbeispielen von anderen Teilnehmern werden die ge-

forderten Inhalte veranschaulicht.133 Falls Themenbereiche nicht behandelt worden sind, 

verlangt der Leitfaden hierfür eine Begründung. Die Messung der Ergebnisse soll auf quan-

titativer oder qualitativer Basis (Leistungsindikatoren oder ähnliche) geschehen. Diese wer-

den jedoch nicht vorgegeben. Im Vordergrund sollen laut Aussage der Stiftung Deutsches 

Global Compact Netzwerk, die Bereitschaft und das Interesse des Unternehmens stehen, 

sodass die mangelnde Verbindlichkeit der Umsetzung in der Kritik steht.134 Es handelt sich 

bei dem Leitfaden eher um eine Zusammenstellung von Normen, die zu berücksichtigen 

sind. Des Weiteren steht im Vordergrund, dass sich die Mitglieder in dem Netzwerk austau-

schen.135 Als Leitfaden für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung scheint der UN Global 

Compact-Ansatz eher weniger geeignet. Damit erklärt sich auch der Hinweis auf den Be-

richtsrahmen der Global Reporting Initiative als Unterstützung.136   

																																																								
128 Vgl. United Nations Global Compact (2013) (siehe Internetverzeichnis).	
129 Deutsches Global Compact Netzwerk (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
130 Vgl. Deutsches Global Compact Netzwerk (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
131 Vgl. Habisch, Schmidpeter und Neureiter (2008), S. 511f. 
132 Vgl. Deutsches Global Compact Netzwerk (2013), S. 3 (siehe Internetverzeichnis). 
133 Vgl. Deutsches Global Compact Netzwerk (2013), S. 8-15 (siehe Internetverzeichnis). 
134 Vgl. Haap (2011), S. 329. 
135 Vgl. Deutsches Global Compact Netzwerk (2012), S. 4 (siehe Internetverzeichnis). 
136 Vgl.  Deutsches Global Compact Netzwerk (2013), S. 7 (siehe Internetverzeichnis).	
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4.1.2 OECD Leitlinien 
Die OECD ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit 

insgesamt 34 Mitgliedsstaaten. Die OECD Leitsätze beinhalten „umfangreiche Empfehlun-

gen für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Verhalten im Auslandsgeschäft“137. Die 

Leitsätze sind demzufolge an multi-/internationale Unternehmen gerichtet. Zu den Unter-

zeichnern gehören neben Deutschland noch die anderen 33 Mitgliedsstaaten der OECD und 

weitere acht Länder. Verstöße gegen die Leitsätze können bei einer nationalen Kontaktstel-

le, die jedes Land eingerichtet hat, gemeldet werden. Stakeholder wie Nichtregierungsorga-

nisationen oder Gewerkschaften nutzen die Plattform, um Missstände von Unternehmen zu 

publizieren.  Die Leitsätze wurden erstmals 1976 verfasst und 2011 letztmalig aktualisiert.138 

In der aktuellen Fassung heißt es: „Die Unternehmen sollten … einen Beitrag zum wirt-

schaftlichen, ökologischen und sozialen Fortschritt im Hinblick auf die angestrebte nachhal-

tige Entwicklung leisten.“139 Die Grundsätze werden in den Leitlinien vorgestellt und im 

Anschluss werden die Kriterien, die bei der Offenlegung erfüllt werden sollten, genannt. 

Die nichtfinanziellen Daten sollen unter einem hohen Qualitätsstandard erhoben werden. Zu 

den wesentlichen Leitsätzen zählen auch hier: 

- Menschenrechte, 

- Beschäftigung und Beziehungen zwischen den Sozialpartnern (u.a. die Arbeitgeber-

Arbeiternehmerbelange), 

- Umweltschutz, 

- die Bekämpfung von Bestechung, Bestechungsgeldforderungen und Schmiergelder-

pressungen, 

- Verbraucherinteressen,  

- Wissenschaft und Technologie 

- Wettbewerb und  

- Besteuerung.140 

Die Offenlegung der Inhalte soll die Wettbewerbsposition der Unternehmen keinesfalls ge-

fährden. Die Veröffentlichung von negativen Angaben ist nur notwendig, wenn diese we-

sentlich sind. 141 „Als wesentlich sind Informationen zu betrachten, deren Auslassung oder 

falsche Darstellung die von den Nutzern der Informationen getroffenen ökonomischen Ent-

																																																								
137 Deutsches Global Compact Netzwerk (2012), S. 3 (siehe Internetverzeichnis). 
138 Vgl. OECD (2011) (siehe Internetverzeichnis). 
139 Vgl. OECD (Publishing 2011), S. 22 (siehe Internetverzeichnis). 
140 OECD (Publishing 2011), S. 36-85 (siehe Internetverzeichnis). 
141 Vgl. OECD (Publishing 2011), S. 33f. (siehe Internetverzeichnis).	
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scheidungen beeinflussen kann.“142 Bei der Berichterstattung von nachhaltigen Aspekten 

scheint jedoch eine allumfassende Berücksichtigung aller Aspekte von Nöten, um vor allem 

die Glaubwürdigkeit gegenüber den Stakeholdern zu gewinnen. 

Die OECD-Leitsätze stellen im Gegensatz zu den Leitlinien der UN Global Compact einen 

ausführlicheren Katalog an Normen dar. Der Leitfaden der GRI wird ebenfalls als Berichts-

standard wird empfohlen.143 

	

4.1.3 GRI 
Im Jahr 1997 wurde die Global Reporting Initiative gegründet. Die erste Fassung der Leitli-

nie der Global Reporting Initiative wurde 2000 veröffentlicht und letztmalig 2013 unter der 

Bezeichnung ‚G4‘ aktualisiert. „GRI promotes the use of sustainability reporting as a way 

for organizations to become more sustainable and contribute to sustainable development.”144 

Die Leitlinie gliedert sich in zwei Teile: 

1. Berichterstattungsgrundsätze und Standardangaben	

2. Umsetzungsanleitung  

Im ersten Teil werden die Grundsätze bzw. Prinzipien zum Berichtsinhalt und der Berichts-

qualität vorgestellt. Außerdem werden Erläuterungen zu der Berichtserstattungstechnik zum 

Beispiel zum Berichtsprofil gegeben (siehe Abb. 5: linke Hälfte der Pyramide).145 Im zwei-

ten Teil werden die Dimensionen der Nachhaltigkeit in Kategorien: Ökonomie, Ökologie 

und Gesellschaftlich strukturiert, denen die einzelnen Nachhaltigkeitsaspekte zugeordnet 

sind. „Die Leistungsbeschreibung und –messung erfolgt durch sogenannte Indikatoren.“146 

Zu jedem Nachhaltigkeitsaspekt, der mit Indikatoren beschrieben wird, sollen Ziele, Chan-

cen sowie Risiken berücksichtigt bzw. offengelegt werden.147 (siehe Abb. 5: rechte Hälfte 

der Pyramide) 

Die aktuellen Handlungsfelder wie Menschenrechte oder Arbeitspraktiken werden auch in 

dieser Leitlinie als Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt.148 Der Grund hierfür ist, dass die 

GRI mit der OECD und der UN Global Compact kooperiert. Die Nachhaltigkeitsaspekte, 

																																																								
142 OECD (Publishing 2011), S. 33 (siehe Internetverzeichnis). 
143 Vgl. OECD (Publishing 2011), S. 52 (siehe Internetverzeichnis). 
144 GRI-Leitlinie Teil 1 (2013) (siehe Internetverzeichnis). 
145 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 1  (2013) (siehe Internetverzeichnis). 
146 Vgl. Haller und Ernstberger (2006), S. 2523. 
147 Vgl. Haller und Ernstberger (2006), S. 2523. 
148 Vgl. GRI- Leitlinie Teil 2 (2013), S. 9 (siehe Internetverzeichnis).	
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die Gemeinsamkeiten mit den OECD-Leitsätzen und den Zehn Prinzipien des UN Global 

Compact aufweisen, werden explizit ausgewiesen.149  

Des Weiteren wurden neben den Leitlinien sogenannte ‚sector supplements‘, heute als ‚sec-

tor guidelines‘ bezeichnet, veröffentlicht. Für folgende Wirtschaftszweige gibt es ergänzen-

de Richtlinien mit branchenspezifischen Nachhaltigkeitsaspekten: Flughafenbetreiber, Bau-

gewerbe und Immobilien, Elektronische Dienstleistungen, Veranstaltungsmanagement, Fi-

nanzdienstleistungen, Lebensmittelverarbeitung, Medien, Minen und Metalle, Öl und Gas 

sowie für Nichtregierungsorganisationen.150 Die nachfolgende Abbildung gibt einen Über-

blick über die Struktur der GRI-Leitlinie.  

 

 

Der Leitfaden verlangt, dass Unternehmen zunächst die wesentlichen Themen, die sie durch 

einen Stakeholder Dialog erarbeiten und die wesentlichen Bereiche, die Auswirkungen auf 

die Ökonomie, Gesellschaft oder Ökologie haben, analysieren. Damit beschränkt sich die 

Analyse der Nachhaltigkeitsaspekte auf die für das Unternehmen relevanten Aspekte. Je-

doch sind unter Angabe von Gründen (ähnlich wie bei den OECD Leitsätzen) die ausgelas-

senen Aspekte zu berücksichtigen.151 

Die Studie von KPMG, in der die jeweils 100 umsatzstärksten Unternehmen von 41 Länder 

untersucht worden sind, ergab, dass 2013 davon bereits 78 % der Nachhaltigkeitsberichte 

nach den Leitlinien der Global Reporting Initiative erstellt worden sind. 2011 waren es hin-

																																																								
149 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 1 (2013), S. 21-23 (siehe Internetverzeichnis). 
150 Vgl. GRI- Sector Guidance (2013) (siehe Internetverzeichnis). 
151 Vgl. KPMG (2013 - 4. Quartal), S. 2f.	

Abb. 7: Struktur des Leitfadens der GRI  
Quelle: Haller und Ernstberger (2006), S. 2521.
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gegen noch 69 %.152 Der GRI-Leitfaden stellt damit global den am meisten verbreiteten 

Standard zur Nachhaltigkeitsberichterstattung dar. Des Weiteren ist er sehr umfangreich und 

stellt neben Normen auch Indikatoren zur Verfügung. 

4.1.4 IIRC 
Das International Integrated Reporting Council (IIRC) wurde im August 2010 unter ande-

rem von der Global Reporting Initiative und der International Federation of Accountants mit 

dem Ziel gegründet, die traditionelle Unternehmensberichterstattung hinsichtlich den heuti-

gen Herausforderungen und weltweit gestiegenen Anforderungen anzupassen.153 Als Ergeb-

nis wurde im Dezember 2013 ein Rahmenwerk (Framework) zur Erstellung eines integrier-

ten Berichts (integrated Report) im Unternehmensbericht veröffentlicht. Das Rahmenwerk 

bietet sowohl privaten als auch öffentlichen Unternehmen eine Leitlinie und entsprechende 

Erläuterungen zu einzelnen Inhaltselementen, um einen integrierten Bericht nach Empfeh-

lung des IIRC zu erstellen. Ein integrierter Bericht wird durch das IIRC als prägnante Dar-

stellung definiert, bei der offengelegt wird, wie bestimmte Parameter, wie Unternehmens-

strategie, Führungskultur, Leistung und Zukunftschancen im Zusammenhang mit dem je-

weiligen unternehmerischen Umfeld zu der Wertschöpfung in naher, mittlerer und langfris-

tiger Zukunft beitragen.154 Dabei hat das prinzipienbasierte Berichtskonzept den Anspruch, 

die wechselseitigen Abhängigkeiten sämtlicher Wertschaffungsfaktoren darzustellen. Dem-

entsprechend hat das IIRC als eines von mehreren grundlegenden Konzepten für das in-

tegrated Reporting verschiedene Kapitalien (Finanzkapital, Produktionskapital, Humankapi-

tal, geistiges Kapital, soziales und natürliches Kapital) eines Unternehmens in seinem 

Framework abgeleitet, die allgemein als Wertspeicher gesehen werden und Inputfaktoren 

des Geschäftsmodells sind. Diese Inputfaktoren werden im Rahmen der Geschäftstätigkeit 

erhöht, verringert oder umgewandelt. Der Bestand der Kapitalien wird deshalb auch als dy-

namisch angesehen.155  

Darüber hinaus ist das Geschäftsmodell des Unternehmens sowie seine Wertschaffung je-

weils ein weiteres Grundprinzip im IR. Die Inputfaktoren, die Geschäftsaktivitäten, das 

Produktionsoutput und seine Auswirkungen entsprechen dem Geschäftsmodell, während der 

Wertschaffungsprozess nach dem IIRC in der Abbildung 6 dargestellt ist. Daraus ist ersicht-

																																																								
152 Vgl. KPMG AG (2013), S. 11. 
153 Vgl. Haller und Zellner (2013), S. 1125. 
154 Vgl. International Integrated Reporting Council (2013), §1, 1.1 , S. 7 (siehe Internetverzeichnis). 
155 Vgl. International Integrated Reporting Council (2013), §2, 2.3, S. 10 (siehe Internetverzeichnis).	
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lich, dass der Blick nicht nur auf das Finanzkapital gelegt werden darf, sondern ein Kapital-

geber auch die kapitalübergreifende Wertschaffung betrachten muss.156 

 

	
	

	
	
Für die Berichterstattung hat das IIRC einige Leitprinzipien festgelegt. Demnach soll ein 

integrierter Bericht die Zukunftsorientierung sowie die strategische Ausrichtung des Unter-

nehmens aufzeigen. Dies beinhaltet die Fähigkeit, aus den gegebenen Kapitalien kurz- bis 

langfristig einen Wert zu schaffen. Weiterhin nennt das IIRC die Konnektivität von Infor-

mationen. Hier sollen die wechselseitigen Abhängigkeiten der Kapitalien beschrieben und 

eine Einschätzung dazu abgegeben werden, inwieweit die Abhängigkeiten die Wertschöp-

fung beeinflussen. Darüber hinaus sind als Leitprinzipien die Stakeholder-Orientierung, die 

Wesentlichkeit und Prägnanz der Angaben, die Verlässlichkeit, die Vollständigkeit und die 

Stetigkeit sowie Vergleichbarkeit des Berichts angegeben.157 

Neben den Leitlinien werden in dem erstellten Framework wesentliche inhaltliche Bestand-

teile genannt, die in diesen Bericht mit einfließen sollen. Dabei sollen die Inhaltsangaben 

nicht in einer spezifischen Reihenfolge abgehandelt werden, sondern entsprechend mitei-

nander verknüpft werden. Der integrierte Bericht sollte folgende Inhalte aufweisen: Anga-

ben zur Unternehmensführung, zum Organisationsüberblick und zum Geschäftsumfeld. 

Weitere Elemente des Berichts sind die Chancen und Risiken des Unternehmens sowie des-

																																																								
156 Vgl. International Integrated Reporting Council (2013), §2, 2.3, S. 10 ff. (siehe Internetverzeichnis). 
157 Vgl. Berndt, Bilolo und Müller (2014), S. 365; Vgl. International Integrated Reporting Council (2013), §3, 
             3.1, S. 16 (siehe Internetverzeichnis).	

Abb. 8: Wertschöpfungsprozess 
Quelle: International Integrated Reporting Council (2013), S. 13 (siehe Internetverzeichnis). 
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sen Strategie und Ressourcenverteilung. Darüber hinaus sollten die Leistung des Unterneh-

mens, das Geschäftsmodell und nicht zuletzt seine Zukunftsperspektiven mit einfließen.158 

Genaue Kennzahlen oder konkrete Angaben zu Sachverhalten werden in dem Bericht nur 

beispielhaft erwähnt, sodass sich eine Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen mitunter 

schwierig gestalten könnte. Die fehlende Spezifikation wird dadurch entschädigt, dass der 

integrated Report wichtige Anhaltspunkte für eine moderne Unternehmensberichterstattung 

mit Blick auf die nachhaltige Wertschöpfung gibt. Ein integrierter Bericht erfordert weiter-

hin von den Unternehmen erhebliche Aufwendungen in den Prozessen, Informationsbe-

schaffung und –aufbereitung. Das Ergebnis dieses Berichts geht dann über die bisherige 

Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung hinaus und bietet den Stakeholdern einen gu-

ten Einblick in das Unternehmen.159 

 

4.1.5 Deutscher Nachhaltigkeitskodex 
Der Rat für Nachhaltige Entwicklung160 hat aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 

2009 regelmäßige Diskussionsforen zum Thema `Nachhaltigkeitsorientierung am Kapital-

markt` angeboten, um mit Vertretern des Finanzmarktes und Unternehmen einen Nachhal-

tigkeitsleitfaden entwickeln zu können.161 „Ein erster Entwurf für einen deutschen Nachhal-

tigkeitskodex (DNK) wurde .. im November 2010 öffentlich zur Diskussion gestellt.“162 Die 

finale Fassung wurde im Januar 2012 veröffentlicht. Der DNK kann von Unternehmen jeg-

licher Größenordnung und Branchenzugehörigkeit sowie von NGOs, Gewerkschaften oder 

Universitäten angewandt werden. Zielgruppe des DNK sind insbesondere die Finanzanalys-

ten und Investoren, da dieser als Bewertungsgrundlage für Anlegerinformationen, im Port-

foliomanagement, bei Unternehmensanleihen und in der Kreditvergabe dienen soll.163 Öf-

fentliche Unternehmen sollen durch die Berichterstattung nach dem DNK eine Vorreiterrol-

le einnehmen.164  

  

																																																								
158 Vgl. International Integrated Reporting Council (2013), §4, S. 24 ff. (siehe Internetverzeichnis). 
159 Vgl. Berndt, Bilolo und Müller (2014), S. 367. 
160 Anmerkung: Der Rat für Nachhaltige Entwicklung wurde im Juni 2007 von der Bundeskanzlerin An-  
      gela Merkel berufen. Ihm gehören 15 Personen des öffentlichen Lebens an. Die Aufgaben des Rates 
      sind die Entwicklung von Beiträgen für die Umsetzung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, die 
      Benennung von konkreten Handlungsfeldern und Projekten sowie Nachhaltigkeit zu einem wichti- 
      gen öffentlichen Anliegen zu machen. Rat für nachhaltige Entwicklung (2012), S. 57 (siehe Inter- 
      netverzeichnis). 
161 Vgl. Rat für nachhaltige Entwicklung (2012), S. 17 (siehe Internetverzeichnis). 
162 Rat für nachhaltige Entwicklung (2012), S. 18 (siehe Internetverzeichnis). 
163 Vgl. Rat für nachhaltige Entwicklung (2012),  S. 19 (siehe Internetverzeichnis). 
164 Vgl. D`heur (2014), S. 253.	
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Die zu berichtenden Inhalte werden grob in 4 Themen gegliedert: 

1. Strategie 

2. Prozessmanagement 

3. Umwelt  

4. Gesellschaft 

Zum Thema Strategie sollen die Aktivitäten der Nachhaltigkeitsleistungen dargelegt wer-

den. Weiterhin sind die Chancen und Risiken, die die Organisation in diesem Zusammen-

hang hat, auszuführen. Beim Prozessmanagement sollen die Verantwortlichen für das 

Nachhaltigkeitsmanagement genannt werden. Des Weiteren sollen die relevanten Stakehol-

der identifiziert und mithilfe des Stakeholder-Dialogs deren Interessen analysiert und in das 

Nachhaltigkeitsengagement der Organisation eingebunden werden. Ferner sollen die Wir-

kung der Nachhaltigkeitsleistungen bei Produkten und Dienstleistungen offen gelegt wer-

den. Unter den Themen Umwelt und Gesellschaft werden die aktuellen Handlungsfelder, 

wie Ressourcenschonung, Einhaltung von Arbeits- und Menschenrechten sowie die Be-

kämpfung von Korruption, thematisiert.165 Der DNK stellt einen Normenkatalog dar. Bei der 

Erfassung und Auswertung der erforderlichen Daten verweist er jeweils auf die entspre-

chenden Leistungsindikatoren der Global Reporting Initiative und der European Federation 

of Financial Analysts Societies (EFFAS).166 

Neben dem Nachhaltigkeitsbericht soll eine Entsprechenserklärung veröffentlicht werden. 

In dieser sollen die Unternehmen nennen, welche Kriterien erfüllt worden sind (comply). 

Das zu berichtende Unternehmen muss sich jedoch erklären, wenn Kriterien des DNK nicht 

erfüllt worden sind (explain).167  

 

4.2 Vergleich der Rahmenwerke 
Die oben genannten Richtlinien für eine standardisierte Nachhaltigkeitsberichterstattung 

ähneln sich bezüglich der zu berichtenden Inhalte vor allem dadurch, dass sie teilweise auf-

einander Bezug nehmen.168 Der Schwerpunkt aller Leitlinien liegt auf den aktuellen Hand-

lungsfeldern. Hierzu gehören die Umwelt, das Klima, die Menschenrechte und die Arbeit-

nehmerrechte, die es zu schützen gilt. Ferner zählen die Bekämpfung von Korruption und 

der Umgang mit der Globalisierung dazu. Die Reporting-Standards berücksichtigen dabei 

ökonomische, ökologische und soziale Leistungskriterien. Diese werden teilweise mit quan-
																																																								
165 Vgl. Rat für nachhaltige Entwicklung (2012), S. 6-15 (siehe Internetverzeichnis). 
166 Vgl. Rat für nachhaltige Entwicklung (2012), S. 6-12 (siehe Internetverzeichnis). 
167 Vgl. Rat für nachhaltige Entwicklung (2012), S. 57 (siehe Internetverzeichnis). 
168 Vgl. Deutsches Global Compact Netzwerk (2012), S. 3 (siehe Internetverzeichnis).	
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titativen messbaren Indikatoren unterlegt. Bei näherer Betrachtung sind die Richtlinien den-

noch voneinander zu unterscheiden. Die Stärken und Schwächen, die sich hieraus ergeben, 

sind in nachfolgender Tabelle dargestellt. 

 

	

		

 

 

Weltweit hat sich der Leitfaden der Global Reporting Initiative am stärksten bei den Orga-

nisationen etabliert. Auffällig ist außerdem, dass die anderen Richtlinien auf die Leitlinien 

des GRI verweisen bzw. dessen Anwendung empfohlen wird. Zu seinen Stärken zählt wei-

terhin, dass der Leitfaden neben seinen Normen quantitative Faktoren, sogenannte Leis-

tungsindikatoren, vorgibt. Das erleichtert die Analyse und die Bewertung der einzelnen 

Nachhaltigkeitsaspekte und schafft damit einen vergleichbaren Standard. 

Die Standardisierung hat folgende Vorteile: 

Tabelle 2: Rahmenwerke zur Nachhaltigkeitsberichterstattung  im Vergleich 
Quelle: Eigene Darstellung.
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1. Das Unternehmen berichtet nicht nur die Berichtsinhalte, die es selbst für notwendig 

erachtet, sondern auch Nachhaltigkeitsaspekte die eventuell negativ sind. Der Be-

richtsrahmen enthält daher positive wie auch negative Auswirkungen. 

2. Die Verwendung eines Standards ermöglicht eine Vergleichbarkeit zwischen ver-

schiedenen Nachhaltigkeitsberichten. 

3. Die Vergleichbarkeit ermöglicht den Unternehmen, sich von anderen zu differenzie-

ren und Wettbewerbsvorteile zu erlangen, wenn die veröffentlichen Daten im Ge-

gensatz zu anderen branchenspezifischen Werten herausragend sind.169  

 

Die Leitlinien der GRI sind so konzipiert worden, dass auch die anderen Berichtsnormen 

(OECD Leitsätze, UN Global Compact) eingehalten werden können.170 Viele Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften haben sich auf die Beratung bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

spezialisiert und prüfen darüber hinaus die Einhaltung der Vorgaben. Aufgrund ihrer Popu-

larität haben sie sich insbesondere auf die Prüfung nach den GRI-Richtlinien fokussiert.171 

Mit der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte wird die Glaubwürdigkeit gegenüber den Sta-

keholdern erhöht. Die Argumente sprechen für eine Anwendung der GRI Leitlinien, vor 

allem weil sich die Ergänzung für Finanzdienstleistungsunternehmen für Förderbanken eig-

nen würde. Ob dies der Fall ist, soll im Kapitel 5 näher untersucht werden. 

   

5 Global Reporting Initiative 

Der Leitfaden der Global Reporting Initiative wird in diesem Kapitel näher beleuchtet. Ein-

gangs wird die historische Entwicklung der Organisation umrissen. Im Anschluss werden 

die institutionellen Aspekte dargestellt. Dabei werden die Struktur, die Ziele, die Finanzie-

rung und Beteiligungen betrachtet. Weiterhin werden die Inhalte des Leitfadens ausführli-

cher beschrieben und analysiert. Besonderes Augenmerk gilt der Ergänzung für Finanz-

dienstleistungsunternehmen, da abschließend ein Urteil über die Verwendung der GRI Leit-

linien für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Förderbanken gebildet werden soll.  

5.1 Entwicklung der Global Reporting Initiative 
Die Global Reporting Initiative wurde 1997 in den USA gegründet. Das Ziel war, einen 

Rahmen für eine Umweltberichterstattung zu schaffen. 1998 wurde der Multi-Stakeholder-

Lenkungsausschuss eingerichtet, in dem beschlossen wurde, dass neben Umweltbelangen 

																																																								
169 Vgl. Fifka (2013), S. 7f. 
170 Vgl. Beiersdorf (2013), S. 56. 
171 Vgl. PricewaterhouseCoopers (2010-2014) (siehe Internetverzeichnis).	



 
 

	

	

‐	35	‐

auch soziale und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden sollten. Die Richtlinien 

wurden erweitert und 2000 erstmals der Öffentlichkeit als ‚Sustainability Reporting Frame-

work‘ zur Verfügung gestellt. Bereits im Jahr 2002 wurde die Novellierung, bekannt als 

‚G2‘, veröffentlicht. Die GRI wurde im gleichen Jahr zur Kooperationsorganisation des 

Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) ernannt und erhielt eine eigene Rechts-

form als Stiftung mit dem Sitz in Amsterdam.172 Die vollständige Bezeichnung lautet daher 

‚Stichting Global Reporting Initiative‘.173 2006 wurde die dritte Version der Leitlinien veröf-

fentlicht, an deren Erstellung mehr als 3.000 Experten beteiligt waren. Darunter waren Ver-

treter der Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Arbeiterorganisationen/Gewerkschaften beteiligt. 

Durch den zunehmenden Bekanntheitsgrad der Organisation und ihrer Leitlinien entstanden 

Kooperationen und Partnerschaften mit der Global Compact der Vereinten Nationen, der 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Inter-

nationalen Organisation für Standardisierung (ISO). Die GRI versucht die Richtlinien in 

Zusammenarbeit mit ihren Partnern immer weiter zu optimieren. Die neuesten GRI Leitli-

nien wurden im Mai 2013 veröffentlicht. Seit November des gleichen Jahres steht die deut-

sche Fassung zur Verfügung.174 	

5.2 Institutionelle Aspekte 
Die Abbildung zeigt die Organisationsstruktur der Global Reporting Initiative worauf im 

nachfolgenden Text näher eingegangen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
172 GRI-About GRI (2013) (siehe Internetverzeichnis). 
173 GRI-About GRI (2013) (siehe Internetverzeichnis). 
174 GRI-About GRI (2013) (siehe Internetverzeichnis). 
	

Abb. 9: Organisationsstruktur der Global Reporting Initiative  
Quelle: Haller und Ernstberger (2006), S. 2518.
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Organizational Stakeholders  

Um ein Teil der Global Reporting Initiative zu werden, können Unternehmen und Organisa-

tionen den `Organizational Stakeholders` beitreten. Mit einem breiten Spektrum an Stake-

holdern können eine Vielzahl an Interessen berücksichtigt werden. Mittlerweile gehören 

insgesamt 600 Organisationen und Unternehmen aus 60 verschiedenen Ländern dazu.175 Die 

Mitglieder verpflichten sich, einen Nachhaltigkeitsbericht nach den Vorgaben der GRI zu 

entwerfen und sich innerhalb von 3 Jahren mindestens einmal in einer GRI Working Group 

zu beteiligen. Die Organizational Stakeholders bestimmen 60 % der Mitglieder des Stake-

holder Council und unterstützen finanziell die GRI durch einen Jahresbeitrag.176  

Board of Directors (Board) 

Der Vorstand (Board of Directors) ist eines der Leitungsgremien der Global Reporting Initi-

ative. Er trägt die treuhänderische, finanzielle und gesetzliche Verantwortung und ist die 

letzte Entscheidungsinstanz sowohl bei strategischen Entscheidungen als auch bei inhaltli-

chen Angaben des Berichtsrahmens der GRI. Das Board of Directors hat insgesamt 16 Mit-

glieder, wovon 15 Mitglieder durch den Stakeholder Council gewählt werden und das letzte 

Mitglied, der Vorstandsvorsitzende, vom Board of Directors selbst ernannt wird. Es wird 

darauf geachtet, dass das Board hinsichtlich der Geschlechter, der geographischen Lage und 

der Anspruchsgruppe ausgewogen ist. Die Vorstandsmitglieder erhalten keine Vergütung, 

da sie ehrenamtlich tätig sind.177  

Stakeholder Council 

Der Stakeholder Council (Rat) gehört zu den Leitungsgremien der GRI und steht dem Board 

of Directors in strategischen und politischen Fragen beratend zur Seite. Weiterhin gibt er 

Empfehlungen zu den Inhalten der GRI-Leitlinien.178 Der Rat besteht aus insgesamt 50 Ver-

tretern der Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen sowie 

Investmentgesellschaften.179 Die Mitglieder haben das Amt für 2 Jahre inne und werden zu 

60 % von den Mitgliedern der Organizational Stakeholders gewählt. Die restlichen 40 % 

ernennt der Rat selbst.180 

  

																																																								
175 Vgl. GRI-Organizational Stakeholders (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
176 Vgl. Haller und Ernstberger (2006), S. 2519. 
177 Vgl. Haller und Ernstberger (2006), S. 2519. 
178 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 264. 
179 Vgl. Haller und Ernstberger (2006), S. 2519 und GRI-Leitlinie Teil 2 2013), S. 264 (siehe Internetverzeich- 
             nis). 
180 Vgl. Haller und Ernstberger (2006), S. 2519.	
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Technical Advisory Committee 

Das Technical Advisory Committee (Technischer Beratungsausschuss) überwacht die Ent-

wicklung des GRI Berichtrahmens und leistet die technische Unterstützung hinsichtlich der 

Überwachung und Form des GRI-Inhalts.181 Es besteht aus maximal 15 Mitgliedern mit  

verschiedenstem Expertenwissen aus den Bereichen Wirtschaft, Rechnungswesen und Fi-

nanzen.182  

Sonstige Organe der GRI 

„Das Secretariat ist .. für Netzwerkmitteilungen und institutionelle Kommunikation, für 

Schulungsmaßnahmen, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Stakeholderbeziehungen und die 

Verwaltung der Finanzen zuständig.“183 Die Technical Working Groups  sind Arbeitsgrup-

pen, die je nach Bedarf eingesetzt werden und bei der Weiterentwicklung der Richtlinien 

durch Expertenwissen behilflich sein sollen.184 Seit 2008 fungiert weiterhin die Govermental 

Advisory Group als Beratungsstelle, jedoch ohne Stimmrechte zu besitzen. Ferner soll sie 

eine Plattform darstellen, die es den Mitgliedern der GRI erlaubt, sich intensiv austauschen 

zu können.185  

Finanzierung 

Mit Hilfe von Mitgliedsbeiträgen der Organisationen und Unternehmen, die dem Stakehol-

der Council angehören sowie durch Spenden verschiedener Institutionen kann sich die Glo-

bal Reporting Initiative finanzieren. Weder die Veröffentlichung der Richtlinien noch ande-

re Aktivitäten erwirtschaften Einnahmen, sodass die GRI auf die Zuwendungen angewiesen 

ist. Ziel ist es, dass Unternehmen vermehrt einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leis-

ten und diesen in Nachhaltigkeitsberichten dokumentieren, sodass die GRI Richtlinien im 

Internet frei zugänglich sind.186   

	

5.3 Untersuchung der GRI-Leitlinie  

5.3.1 Die neuen G4 Guidelines  
Im Kapitel 4.1 wurde der Leitfaden der Global Reporting Initiative bereits in groben Zügen 

vorgestellt. Untersuchungsgegenstand soll im nachfolgenden Text die neueste Version, be-

kannt als G4-Guidelines, sein. „Die neue Generation G4 soll gegenüber seiner Vorgänger-

version benutzerfreundlicher sein und den Erstellungsprozess eines Nachhaltigkeitsberichts 

																																																								
181 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 264 (siehe Internetverzeichnis). 
182 Vgl. Haller und Ernstberger (2006), S. 2519. 
183 GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 265 (siehe Internetverzeichnis). 
184 Vgl. Haller und Ernstberger (2006), S. 2519. 
185 Vgl. GRI-Governmental Advisory Group (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
186 Vgl. Haller und Ernstberger (2006), S. 2520f. 
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effizienter und effektiver gestalten.“187 Es sollen nur noch die Aspekte im Bericht offenge-

legt werden, die für das Unternehmen wesentlich sind. Folglich soll er schlanker und fokus-

sierter sein.188 

5.3.1.1  Teil 1 – Berichterstattungsgrundsätze und Standardangaben 
Der erste Teil ‚Berichterstattungsgrundsätze und Standardangaben‘ beinhaltet weiterhin die 

Kriterien zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts und Begriffsdefinitionen.189 Zunächst 

werden die Kriterien genannt, die der GRI von den Unternehmen fordert. Er bietet zwei 

Anwendungsoptionen an: 

1.  die Kern-Option 

- enthält fundamentale Elemente eines Berichtes 

- gibt Auskunft über die Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten in Bezug auf 

Ökonomie, Wirtschaft und Gesellschaft  

2. die Umfassende-Option 

- verlangt erweiterte Informationsangaben 

- umfasst Angaben zur Strategie, Unternehmensführung, Integrität und Ethik 

der Unternehmen.190 

Hinsichtlich beider Anwendungsoptionen unterscheidet der GRI nochmals zwischen allge-

meinen und spezifischen Standardangaben. Die allgemeinen Angaben sind verpflichtend, 

hingegen sind die spezifischen Angaben nur auf freiwilliger Basis offen zu legen. Für die 

spezifischen Standardangaben gilt, dass nur die für das Unternehmen als wesentlich ermit-

telte Merkmale zu betrachten sind.191 Im zweiten Teil stehen die hierfür erforderlichen As-

pekte im Vordergrund. Es müssen die erforderlichen Angaben, die bereits in anderen Be-

richten, wie zum Beispiel Geschäftsberichten enthalten sind, nicht nochmals dargelegt wer-

den. Es ist ausreichend, wenn der Berichterstatter auf die entsprechende Quelle verweist.192 

Das Berichtsmedium (elektronisch oder in Papierform) ist frei und auch in Kombination 

wählbar, jedoch sollten die vollständigen Informationen frei zugänglich sein.193 In den da-

rauffolgenden Seiten der GRI Leitlinie werden die Berichtsgrundsätze vorgestellt. Tabelle 4 

zeigt die Berichterstattungsgrundsätze zur Bestimmung der Berichtsinhalte und  –qualität.  

	

																																																								
187 Maniora (2013), S. 479.	
188 Vgl. KPMG (2013 - 4. Quartal), S. 2 (siehe Internetverzeichnis). 
189 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 1 (2013), S. 7 (siehe Internetverzeichnis). 
190 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 1 (2013), S. 11 f. (siehe Internetverzeichnis). 
191 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 1 (2013), S. 12 (siehe Internetverzeichnis). 
192 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 1 (2013), S. 13 (siehe Internetverzeichnis). 
193 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 1 (2013), S. 13 (siehe Internetverzeichnis).	
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Die Berichtsinhalte sollen sich nach den Ansprüchen der Stakeholder richten. Inwiefern 

diese einbezogen wurden, soll offengelegt werden. Unter dem Aspekt Nachhaltigkeitskon-

text ist laut der GRI Leitlinie zu verstehen, dass Unternehmen ihre ökonomischen, ökologi-

schen und sozialen Leistungen darlegen sollen. Nach dem Prinzip der Wesentlichkeit sollten 

„die wesentlichen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der 

Organisation wiedergeben [werden] bzw. [die Aspekte beinhalten,] die Beurteilungen und 

Entscheidungen der Stakeholder maßgeblich beeinflussen.“194 Der Grundsatz der Vollstän-

digkeit verlangt, dass alle wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte und deren Grenzen offenge-

legt werden und es den Stakeholdern der Organisation möglich sein sollte, den Nachhaltig-

keitsbericht anhand der Angaben prüfen und bewerten zu können.195   

Zu den Grundsätzen der Berichtsqualität zählt unter anderem das Prinzip der Ausgewogen-

heit. Dabei verlangt die GRI Leitlinie, dass positive sowie negative Aspekte preisgegeben 

werden sollen, sofern sie vorhanden sind. Ein weiteres Prinzip ist die Vergleichbarkeit, die 

geschaffen werden soll, indem Stakeholder Angaben innerhalb eines Zeitraums und/oder 

einer Branche gegenüber stellen können. Des Weiteren sollen die Informationen, die der 

Bericht enthält, genau und detailliert sein. Damit die Aktualität gegeben ist, sollte der Nach-

haltigkeitsbericht turnusmäßig und fristgerecht den Stakeholder zur Verfügung stehen. Die 

Informationen sollen darüber hinaus für den Leser klar und deutlich formuliert bzw. darge-

stellt sein. Nach dem Prinzip der Verlässlichkeit müssen die Daten so verfasst und offenge-

legt werden, dass diese geprüft werden können.196  

Nach einer kurzen Betrachtung der Standardangaben gibt der G4 Leitfaden ein Inhaltsver-

zeichnis (GRI-Content-Index) für die Verwendung im Nachhaltigkeitsbericht vor. Damit 

können sich die Stakeholder einen Überblick über die Berichtsinhalte, die nach dem GRI-

																																																								
194 GRI-Leitlinie Teil 1 (2013), S. 17 (siehe Internetverzeichnis). 
195 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 1 (2013), S. 17 (siehe Internetverzeichnis). 
196 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 1 (2013), S. 17 f.  (siehe Internetverzeichnis). 

Tabelle 3: Berichterstattungsgrundsätze nach der GRI Leitlinie 
Quelle: in Anlehnung an (GRI 2013) Leitlinie Teil 1, S. 16-18 (siehe Internetverzeichnis). 
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Leitfaden erstellt worden sind, verschaffen.197 Die hauptsächlichen Adressaten des Nachhal-

tigkeitsberichts sind gemäß der Leitlinie die Stakeholder, weshalb ihren Interessen besonde-

re Beachtung geschenkt werden sollte.198 Der GRI-Content-Index beinhaltet Spalten in de-

nen die verwendeten Standardangaben mit den dazugehörigen Seitenzahlen eingetragen 

werden können. Wenn die berichtete Standardangabe extern überprüft wurde, soll in einer 

weiteren Spalte der Hinweis diesbezüglich erfolgen.199 Der Nachhaltigkeitsbericht soll folg-

lich hinreichend Transparenz aufweisen und die für das Unternehmen wesentlichen Anga-

ben beinhalten.  

Auf die weiteren Inhalte des ersten Teils wird nicht weiter eingegangen, da diese im zweiten 

Teil nochmals detaillierter thematisiert werden. Da es sich im ersten Teil um Berichterstat-

tungsgrundsätze und andere technische Vorgaben handelt, ist dieser Teil für Förderbanken 

genauso anwendbar wie für jede andere Organisation oder Unternehmung. Die Angaben 

dienen eher zu informativen Zwecken, da zunächst die Art, die Struktur und der Umfang 

eines Nachhaltigkeitsberichtes nach den GRI Leitlinien verdeutlicht werden.  

5.3.1.2  Teil 2 – Umsetzungsanleitung 
Der zweite Teil, die Umsetzungsanleitung, ist eine ausführliche Hilfestellung zur Umset-

zung der Berichterstattungsgrundsätze und Standardangaben. Um die Aspekte der Grund-

sätze und Standardangaben im Nachhaltigkeitsbericht erfassen zu können, wird erläutert, 

wie die Informationen ermittelt und aufbereitet werden können. Weiterhin bietet sie umfas-

sende Informationen zur Analyse der wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte und deren Gren-

zen.200  

Um zu prüfen, ob der Leitfaden der GRI für Förderbanken anwendbar ist, werden nachfol-

gend die Standardangaben auf ihre Kompatibilität geprüft. Aufgrund des erheblichen Um-

fangs wird die Kern-Option gewählt, um zunächst zu prüfen, ob die grundlegenden Elemen-

te eines Nachhaltigkeitsberichts für Förderbanken anwendbar sind. Damit ergeben sich für 

die Untersuchung die Standardangaben, die in Abbildung 8 dargestellt werden. 

 
 
 
	
	
	
	
																																																								
197 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 1 (2013), S. 31 f.  (siehe Internetverzeichnis).	
198 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 1 (2013), S. 3 (siehe Internetverzeichnis). 
199 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 1 (2013), S. 31 f.  (siehe Internetverzeichnis).	
200 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 6f. (siehe Internetverzeichnis). 
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5.3.2 Allgemeine Standardangaben 
Die Global Reporting Initiative gibt an, dass die allgemeinen Standardangaben für alle Or-

ganisationen, die Nachhaltigkeitsberichte erstellen, gelten.201 Die Standardangaben werden 

jeweils vorgestellt und im Anschluss daraufhin geprüft, ob auch Förderbanken Auskünfte zu 

den allgemeinen Standardangaben treffen können. 

In der Abbildung sind Kürzel angegeben. ‚G4‘ bezeichnet dabei die vierte Fassung der GRI- 

Richtlinie und die darauffolgende Ziffer bezeichnet die fortlaufende Nummer der Aspekte. 

Strategie und Analyse (G4-1) 

Die erste Standardangabe fordert vom Unternehmen, dass der höchste Entscheidungsträger 

der Organisation eine Erklärung über den Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit in der 

Organisation geben soll. Im Nachhaltigkeitsbericht soll die Nachhaltigkeitsstrategie vorge-

stellt werden und die Auswirkungen der Leistungen, die das Unternehmen erbringt, offenge-

legt werden. Dabei sind Ziele und Herausforderungen für die Organisation zu benennen.202   

																																																								
201 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 25 (siehe Internetverzeichnis). 
202 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 23 (siehe Internetverzeichnis).	

Abb. 10: Standardangaben der GRI-Leitlinie (Kern-Option) 
Quelle:  GRI-Leitlinie Teil 1 (2013), S. 12 (siehe Internetverzeichnis).
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Diese Angaben sind allgemeine Aussagen, die jedes Unternehmen abgeben muss, das ein 

Nachhaltigkeitsmanagement hat bzw. einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen will. 

Organisationsprofil (G4-3 bis G4-16) 

Zum Thema Organisationsprofil verlangt die Leitlinie die Merkmale der Organisation zu 

charakterisieren. Darunter zählen die Angabe des Namens der Organisation und die der 

Marken, Produkte oder Dienstleistungen, die das Unternehmen anbietet.203 Des Weiteren 

sind der Hauptsitz der Organisation und die Anzahl der Betriebsstätten, die sich im Ausland 

befinden, zu benennen. Weiterhin soll eine Aussage über die Eigentumsverhältnisse und 

über die Rechtsform getroffen werden. Im Nachhaltigkeitsbericht sollen ferner die beliefer-

ten Märkte und die Größe der Organisation (Anzahl der Beschäftigten, Umsatzerlöse etc.) 

dargestellt werden.204 Die nähere Betrachtung der Belegschaft wird gefordert. So sollen die 

Beschäftigten nach Geschlecht, Alter, Region und Arbeitsvertrag quantitativ erfasst werden. 

Weiterhin sind Mitarbeiter, die Mitglieder von Kollektivvereinbarungen (Gewerkschaften) 

sind, zu nennen.205 Die Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten der Unternehmen auf die 

Ökonomie, Ökologie und die Gesellschaft sollen im Nachhaltigkeitsbericht offengelegt 

werden. Dabei sind die Auswirkungen entlang der Wertschöpfungskette von Unternehmen 

zu berücksichtigen. Die Unternehmen sollen diesbezüglich ihre Berichtsgrenzen selbst fest-

legen, da je nach Nachhaltigkeitsaspekt die Grenzen variieren können. Der Aspekt zählt zu 

den Neuerungen der G4-Richtlinie. 206 Die Lieferkette der Organisation soll ausführlich be-

trachtet werden. Dabei sind die Struktur und Abläufe darzustellen sowie die Lieferanten im 

Hinblick auf die Anzahl, Standorte und Art bzw. Abhängigkeit zu charakterisieren.207 Des 

Weiteren soll darüber Auskunft gegeben werden, welche Veränderung innerhalb des Be-

richtzeitraums bezüglich der Größe, Struktur und den Eigentumsverhältnissen der Organisa-

tion oder ihrer Lieferkette stattgefunden haben.208 Darüber hinaus sollen Unternehmen dar-

über berichten, ob sie das Vorsorgeprinzip anwenden. Das Vorsorgeprinzip besagt, dass 

potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig erkannt werden sollen und 

diesen entgegengewirkt werden soll.209 Abschließend sollen Mitgliedschaften in Verbänden 

und Interessenverbänden angegeben werden.210 

																																																								
203 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 25 (siehe Internetverzeichnis). 
204 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 25 (siehe Internetverzeichnis). 
205 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 26-28 (siehe Internetverzeichnis). 
206 Vgl. KPMG (2013 - 4. Quartal), S. 2 (siehe Internetverzeichnis). 
207 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 29 (siehe Internetverzeichnis). 
208 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 29 (siehe Internetverzeichnis). 
209 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 30 & S. 258 (siehe Internetverzeichnis). 
210 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 30 (siehe Internetverzeichnis).	
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Die Standardangaben zum Organisationsprofil können von Förderbanken offengelegt wer-

den. Förderinstitute erbringen Dienstleistungen mit der Vergabe von Krediten oder Zu-

schüssen. Deren Hauptsitz liegt jeweils in dem Bundesgebiet, in dem sie tätig sind. Da sich 

deren Geschäftstätigkeit auf das jeweilige Bundesland beschränkt, verfügen sie über keine 

Betriebsstätten im Ausland. Die Anteilseigner beschränken sich meist auf Bund und Länder. 

Des Weiteren sind Förderbanken meist Anstalten öffentlichen Rechts. Die Zahl der Mitar-

beiter reicht von 55 bis 5540 (Tabelle 1). Die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer 

von Förderbanken zählen zu den Mitgliedern der Gewerkschaft Verdi.211 Jedoch ist die Of-

fenlegung des Aspekts als kritisch anzusehen, da laut Datenschutzgesetz die Gewerk-

schaftsmitglieder gegenüber dem Arbeitgeber in Deutschland nicht offenbart werden dür-

fen.212  Ferner wird verlangt, dass die Lieferkette/Wertschöpfungskette der Unternehmen 

beleuchtet wird. Rund 70 % der Wertschöpfung leisten Banken noch selbstständig. Von der 

Produktentwicklung bis hin zum Kundenmanagement erhalten sie kaum Vorleistungen von 

Lieferanten oder anderen.213 Das folgende Modell zeigt die Wertschöpfungskette von Ban-

ken und kann auch für Förderbanken gelten.  

 

 

Förderbanken entwickeln Produkte, wie zum Beispiel Förderprogramme. Bei Schließung 

eines Darlehensvertrags muss die Transaktion abgewickelt werden. Des Weiteren müssen 

parallel und im Laufe der Geschäftsbeziehung die Risiken der Kredite geprüft werden und 

administrative Aufgaben erfolgen. Um den Kunden zu binden wird der Vertrieb bzw. der 

Marketingbereich wieder tätig. Daraus wird deutlich, dass Banken über keine große Wert-

schöpfungskette verfügen. Als Lieferanten sind bei Förderinstituten ausschließlich jene zu 

																																																								
211 Vgl. Verdi (2014), S. 11 (siehe Internetverzeichnis). 
212 Vgl. Söllner, et al. (2005), S. 687f. 
213 Vgl. von Schimmelmann und Franke (2006), S. 17f.	

Abb. 11: Wertschöpfungskette von Banken 
Quelle: von Schimmelmann und Franke (2006), S. 26.
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nennen, die mit betrieblichen Prozessen in Verbindung zu bringen sind. Hierzu zählen 

Strom- und Materiallieferanten sowie Unternehmen, die IT Leistungen für Förderbanken 

erbringen. Demzufolge ist die Betrachtung der Wert- bzw. Lieferkette von Förderbanken 

eher zu vernachlässigen. Zum Vorsorgeprinzip ist zu erwähnen, dass Förderbanken durch 

ihre Leistungen wenig negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die Förderprogram-

me, die angeboten werden, dienen eher dem Umweltschutz wie zum Beispiel die energeti-

sche Gebäudesanierung. Weiterhin sind Förderinstitute Mitglieder des VÖB.  

Daraus resultiert, dass jegliche Standardangaben zum Organisationsprofil von Förderbanken 

offengelegt werden können. Aspekte wie die Betrachtung der Lieferkette sind jedoch nur 

von geringer Bedeutung.         

Ermittelte wesentliche Aspekte und Grenzen (G4-17 bis G4-23) 

Die Standardangaben befassen sich mit dem Prozess, den ein Unternehmen zu durchlaufen 

hat, um die wesentlichen Aspekte und Grenzen zu ermitteln. Zunächst verlangt die GRI-

Leitlinie eine Liste der (Tochter-) Unternehmen, die im Konzernabschluss berücksichtigt 

worden sind.  

Um die nachhaltigen Berichtsinhalte bestimmen zu können, empfiehlt die GRI eine Orien-

tierungshilfe zur Ermittlung der wesentlichen Aspekte. Diese sollen beschrieben und ge-

nannt werden. Darauf aufbauend sind für die jeweiligen Aspekte die Abgrenzungen, d.h. 

inwiefern diese innerhalb oder außerhalb der Organisation von Bedeutung sind, darzulegen. 

Aspekte, die im letzten Bericht nicht berücksichtigt worden sind oder Änderungen der we-

sentlichen Aspekte sollen aufgeführt werden.214  

Der Anwendungsprozess (siehe Abbildung 9), den die GRI zur Ermittlung der wesentlichen 

Aspekte dem Berichterstatter nahe legt, umfasst 4 Bearbeitungsschritte: Die Ermittlung, die 

Priorisierung, die Validierung und die Überprüfung.215 Der in der Grafik dargestellte Prozess 

dient nachfolgend als Orientierung für das Aufzeigen der wesentlichen Nachhaltigkeitsas-

pekte von Förderbanken.  

Im ersten Schritt werden die Aspekte untersucht, die berichtsfähig sind. Dabei sollen die 

Berichterstattungsgrundsätze zum Berichtsinhalt, der Nachhaltigkeitskodex und die Einbe-

ziehung von Stakeholdern, Anwendung finden. 

																																																								
214 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 31 (siehe Internetverzeichnis). 
215 Vgl. Maniora (2013), S. 481	.	
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Daher finden an dieser Stelle die Nachhaltigkeitsaspekte von Förderbanken aus Kapitel 3.3 

erneut Anwendung, die mit Hilfe der Stakeholder-Interessen erfasst worden sind. Im zwei-

ten und dritten Schritt sollen diese Aspekte priorisiert und validiert werden.216 Demzufolge 

sind die betrieblichen Prozesse sowie die Förderprodukte und –programme in den Bereichen 

Ökonomie, Ökologie und Soziales für Förderbanken als wesentlich einzustufen. Jedoch ist 

darauf hinzuweisen, dass diese Aspekte  individuell von Förderbanken priorisiert und abge-

grenzt werden sollten. Der vierte Schritt soll nach der Veröffentlichung des Nachhaltig-

keitsberichts stattfinden, da je nach Resonanz im Anschluss die Angaben geprüft und ver-

bessert werden können.217  

Einbindung von Stakeholdern (G4-24 bis G4-27) 

Die Einbindung von Stakeholdern bei der Berichterstattung soll bei den allgemeinen Stan-

dardangaben berücksichtigt werden. Zunächst sollen die Stakeholder des Unternehmens 

aufgelistet werden. Weiterhin sind die Stakeholder, die im Berichtszeitraum eingebunden 

wurden, mit Angabe von Gründen zu benennen. Dabei ist die Art und Häufigkeit der Ein-

bindung der ausgewählten Stakeholder offenzulegen.218 In Kapitel 3.2 wurden die Stakehol-

der von Förderbanken analysiert. Die Stakeholder, die bei der Berichterstattung von För-

derbanken eingebunden werden sollten, sind die primären Stakeholder. Konkret sind dies 

die Kunden, die Politik als Anteilseigner, Verwaltungen und Behörden sowie die Mitarbei-

ter, das Management und der Aufsichts- bzw. Verwaltungsrat von Förderinstituten. 

 

 

																																																								
216 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 32-40 (siehe Internetverzeichnis). 
217 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 40 (siehe Internetverzeichnis). 
218 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 43f. (siehe Internetverzeichnis). 

Abb. 12: Organisationsstruktur der Global Reporting Initiative  
Quelle: Haller und Ernstberger (2006), S. 2518.
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Berichtsprofil (G4-28 bis G4-33), Unternehmensführung (G4-34), Ethik&Integrität (G4-56) 

Das Berichtsprofil beinhaltet grundlegende Angaben zum Bericht. Zu nennen sind der Be-

richtszeitraum, das Datum des letzten veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichtes, der Be-

richtszyklus und einen Ansprechpartner, falls Fragen bestehen sollten. Ferner ist der GRI-

Content-Index im Bericht einzubinden. Die Standardangaben, die im Bericht berücksichtigt 

worden sind, sind zu nennen. Falls eine externe Prüfung der einzelnen Inhalte erfolgt ist, ist 

das mit anzugeben. Die Strategien der Organisation zu einer externen Prüfung sind offen zu 

legen.219 Des Weiteren soll im Hinblick auf die Unternehmensführung die Führungsstruktur 

erläutert werden.220 Die Werte, Grundsätze und Verhaltensnormen des Unternehmens sind 

darüber hinaus darzulegen.221 Bei all diesen geforderten Inhalten handelt es sich um allge-

meine Aspekte, die genauso von Förderbanken offengelegt werden können. 

	

5.3.3 Spezifische Standardangaben 

 

																																																								
219 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 45-51 (siehe Internetverzeichnis). 
220 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 52 (siehe Internetverzeichnis).	
221 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 60 (siehe Internetverzeichnis). 

Abb. 13: Kategorien und Aspekte in den Leitlinien der GRI  
Quelle: GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 63 (siehe Internetverzeichnis).
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Abbildung 10 zeigt die Nachhaltigkeitsaspekte, die es zu berichten gilt. Den einzelnen As-

pekten sind nochmals Indikatoren zugeordnet, die Kennzahlen und Hilfestellung bei der 

Erfassung und Aufbereitung der Daten liefern sollen. Wenn ein Aspekt als wesentlich defi-

niert wurde, dann sind die dazugehörigen Indikatoren anzuwenden. 222 Indikatoren von As-

pekten, die außerhalb der vorher vom Unternehmen zu berichtenden definierten Grenzen 

liegen, sind dabei außen vor zu lassen. In diesem Falle muss das Unternehmen einen Hin-

weis im Bericht geben.223 Im Folgenden werden Aspekte bzw. Indikatoren für Förderbanken 

dargestellt, die von besonderer Bedeutung für Förderbanken zu sein scheinen. Die bran-

chenspezifischen Angaben der GRI für Finanzdienstleistungsunternehmen werden hierbei 

mit berücksichtigt. 

Kategorie: Wirtschaftlich 

Unter dem Aspekt „Wirtschaftliche Leistung“ werden die Indikatoren ‚Direkt erwirtschafte-

ter und verteilter Wert der Unternehmung‘, ‚Durch den Klimawandel bedingte finanzielle 

Folgen und andere Risiken und Chancen durch die Aktivitäten der Organisation‘, ‚Deckung 

der Verpflichtungen der Organisation aus dem leistungsorientierten Pensionsplan‘ und ‚Fi-

nanzielle Unterstützung vonseiten der Regierung‘ aufgeführt. Dabei sind alle Indikatoren 

relevant für Förderbanken. Der Indikator ‚Direkt erwirtschafteter und verteilter Wert‘ spie-

gelt die Einnahmen und Betriebskosten sowie Löhne und Zahlungen an Kapitalgeber wi-

der.224 Damit wird ein grober Überblick über die Wirtschaftlichkeit der Förderbank aufge-

zeigt. Laut der branchenspezifischen Ergänzung der GRI sollen ferner die ‚community in-

vestments‘ im Nachhaltigkeitsbericht genannt werden. Dazu zählen Geldspenden, ehrenamt-

liche Tätigkeiten sowie Sachleistungen und Verwaltungskosten, die Finanzdienstleistungs-

unternehmen gegenüber Gemeinden erbringen.225   

Der zweite genannte Indikator ist von Bedeutung, weil veränderte Klima- und Wetterbedin-

gungen auch für Förderbanken Chancen und Risiken darstellen. Die Chancen überwiegen, 

da aufgrund klimatisch bedingter Unwetterkatastrophen neue Förderprogramme aufgelegt 

werden können. Als Beispiel ist hier das Förderprogramm ‚Aufbauhilfe Hochwasser 2013‘ 

der Investitionsbank Sachsen-Anhalt nach dem Elbehochwasser im selben Jahr anzufüh-

ren.226 Des Weiteren spielt der Indikator ‚Deckung der Verpflichtungen der Organisation aus 

																																																								
222 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 63f. (siehe Internetverzeichnis). 
223 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 67 (siehe Internetverzeichnis).	
224 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 72f. (siehe Internetverzeichnis). 
225 Vgl. GRI-sector guidance (2013, S. 10-13 (siehe Internetverzeichnis). 
226 Vgl. Investitionsbank Sachsen Anhalt (2013) (siehe Internetverzeichnis). 
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dem leistungsorientierten Pensionsplan‘ eine Rolle für Förderbanken. Hier soll geprüft wer-

den, ob der Wert der betrieblichen Altersvorsorge in der Höhe besteht, in der Ansprüche der 

Arbeitnehmer geltend gemacht werden können.227 Weiter ist die ‚Finanzielle Unterstützung 

von Seiten der Regierung‘ als wesentlich für Förderinstitute einzustufen, da die Mittelzu-

flüsse von der Bundesregierung und der EU zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungen an 

die zuständigen Förderbanken vergeben werden. Dabei erfolgt die finanzielle Unterstützung 

an Förderbanken nicht direkt, sondern Unternehmen und Privatpersonen erhalten diese in 

Form von subventionierten Darlehen oder Zuschüssen.  

Die Aspekte ,Indirekte wirtschaftliche Auswirkungen‘ und ‚Marktpräsenz‘ sowie ‚Beschaf-

fung‘ gehören nicht zu den wesentlichen ermittelten Aspekten einer Förderbank bzw. sie 

gehen über deren Grenzen hinaus. 

Kategorie Ökologisch 

In dieser Kategorie befinden sich für Förderinstitute folgende zentrale Aspekte: ‚Materia-

lien‘, ‚Energie‘, ‚Wasser‘, ‚Emission‘ sowie ‚Abwasser und Abfall‘.228   

Der Aspekt ‚Materialien‘ umfasst die Indikatoren ‚Eingesetzte Materialien nach Gewicht 

oder Volumen‘ und ‚Anteil der Sekundärrohstoffe am Gesamtmaterialeinsatz‘. Dabei um-

fassen beide Indikatoren den Beitrag des Förderinstitutes zum Schutz der weltweiten Res-

sourcen hinsichtlich des Materialeinsatzes und in welchem Umfang sekundäre Rohstoffe 

eingesetzt werden. Ferner ist der Aspekt ‚Energie‘ dahingehend für die Banken erheblich, 

als dass hier der aktuelle Energieverbrauch aufgeführt werden soll und entsprechende Ener-

gieeinsparpotenziale durch das berichtende Institut aufgezeigt werden können.229 Unter dem  

Aspekt ‚Wasser‘ wird über den aktuellen Wasserverbrauch, die evtl. Wasserrückgewinnung 

und die Wasserverwertung berichtet. Dabei wird mittels der Indikatoren das Augenmerk auf 

die Effizienz des Wasserverbrauchs und auf die Reduzierungsmöglichkeiten der Gesamt-

wasserentnahme und Gesamtabwassereinspeisung gelegt. Weiterhin soll unter dem Aspekt 

‚Emission‘ über die Treibhausgase, die direkt oder indirekt von dem Unternehmen emittiert 

werden, berichtet werden. Direkte Emissionen werden von dem Betrieb selbst (z.B. bei der 

Produktion von Gütern oder auch bei Geschäftsreisen) emittiert und indirekte Emissionen 

treten bei Herstellung von beispielsweise Strom, Heiz- und Kühlenergie beim Energieer-

zeuger auf. Daher ist neben dem direkten auch das indirekte Emissionsvolumen, das von 

Förderbanken verursacht wird, zu erfassen. Gemäß der branchenspezifischen Publikation 

																																																								
227 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 74 (siehe Internetverzeichnis).	
228 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 63 (siehe Internetverzeichnis). 
229 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 89 (siehe Internetverzeichnis). 
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werden insbesondere die Emissionen als bedeutend gesehen, die durch Geschäftsreisen ver-

ursacht werden. Unter diesem Aspekt soll weiter noch über die Intensität, die Reduzierung 

von Treibhausgasen und über die Emission von Ozon abbauenden Stoffen berichtet wer-

den.230 Der letzte für Förderbanken relevante Aspekt der Kategorie ‚Ökologisch‘ ist ‚Ab-

wasser und Abfall‘. Die Indikatoren dieser Kategorie geben in dem Bericht Aufschluss über 

die Menge und Qualität der Abwassereinleitung sowie des Gesamtgewichtes des Abfalls, 

aufgeschlüsselt nach Art und entsprechender Entsorgungsmethode.  Dabei steht die Menge 

des Abwassers und des Abfalls auch in einem direkten Zusammenhang mit zu leistenden 

Betriebskosten.  Branchenspezifisch wird hierbei der Abfall an Papier und IT-Produkten 

gesehen. Der Anreiz hier Einsparungen zu treffen, dürfte für die Förderbanken nicht uner-

heblich sein. Mit der Erhebung der Daten über einen Zeitraum von mehreren Jahren kann 

eine Kontrolle davon stattfinden, welche Fortschritte ein Institut bei der Reduzierung der 

Abfallmenge macht.231  

Kategorie Gesellschaftlich 

Diese Kategorie ist in die vier Unterkategorien ‚Arbeitspraktiken und menschenwürdige 

Beschäftigung‘, ‚Menschenrechte‘, ‚Gesellschaft‘, ‚Produktverantwortung‘ noch einmal 

aufgeteilt.  Die erste genannte Unterkategorie ‚Arbeitspraktiken und menschenwürdige Be-

schäftigung‘ hat insgesamt sechs Aspekte, die für Förderbanken relevant sind. Der erste 

Aspekt (‚Beschäftigung‘) befasst sich mit den Beschäftigungsverhältnissen der Mitarbeiter 

im Unternehmen. Die dazugehörigen Indikatoren informieren über die Gesamtzahl und die 

Rate neu eingestellter Mitarbeiter sowie die Personalfluktuation eines Unternehmens. Dabei 

wird vom Unternehmen eine Aufstellung zu den neu eingestellten Mitarbeitern nach Zahl, 

Alter und Geschlecht bekannt gegeben. Diese gibt Aufschluss darüber, inwieweit die För-

derbanken fähig sind, entsprechend qualifiziertes Personal einzustellen und decken gleich-

zeitig evtl. Verbesserungsbedarf bei den Einstellungspraktiken auf. Weiterhin sollen noch 

Informationen über betriebliche Leistungen für Mitarbeiter wie z.B. Altersvorsorge und die 

Rückkehrrate nach Elternzeit veröffentlicht werden. Der zweite für Förderbanken relevante 

Aspekt ist das ‚Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis‘. Unter diesem Punkt wird die vom 

Arbeitgeber einzuhaltende Mindestmitteilungsfrist bezüglich betrieblicher Änderungen  

mitgeteilt. Der Indikator kann einen Eindruck über das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber vermitteln. Ein gutes Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis ist auch für 

																																																								
230 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 97ff. (siehe Internetverzeichnis).	
231 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 124ff. (siehe Internetverzeichnis). 
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Förderbanken von Vorteil.232 Darüber hinaus ist der Aspekt ‚Arbeitssicherheit und Gesund-

heitsschutz‘ wesentlich für die Berichterstellung bei Förderbanken. Einer der Indikatoren 

gibt Auskunft darüber, wie viel Prozent der Mitarbeiter an Arbeitnehmer-Arbeitgeber-

Ausschüssen beteiligt sind, die die Überwachung von Arbeitssicherheit und Gesundheits-

schutz unterstützen und dahingehend beraten. Weiter sollte vom Unternehmen eine Angabe 

über die Art und die Rate von Verletzungen, Berufskrankheiten sowie Ausfalltage der Mit-

arbeiter gegeben werden. Diesbezüglich wird über einen dritten Indikator über die Anzahl 

der Mitarbeiter berichtet, die eine Erkrankung oder Gefährdung im Zusammenhang mit ih-

rer Beschäftigung erlitten haben. Als Beispiel hierfür kann man bei Förderbanken das Burn-

Out-Syndrom nennen. Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um nonverbale oder verbale 

Übergriffe von Kunden gegenüber Mitarbeitern zu verhindern, sollen bei den branchenspe-

zifischen Kriterien ergänzend dargelegt werden. Hierzu zählen Angriffe von Kunden oder 

die Geiselnahme beim Bankraub.233 Förderbanken sind jedoch nicht im Einlagengeschäft 

oder Girogeschäft tätig, sodass sie über keine Bargeldreserven in den Betriebsstätten verfü-

gen. Weiter werden im vierten Indikator noch gesundheitsrelevante Themen genannt, die in 

Zusammenarbeit mit Gewerkschaften in förmlichen Vereinbarungen abgeschlossen wurden. 

Da Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz alle Unternehmen betrifft, sind auch För-

derbanken hiervon betroffen.234 Unter dem weiteren Aspekt ‚Aus- und Weiterbildung‘ wer-

den mittels dreier Indikatoren das Aus- und Weiterbildungsmanagements des Unternehmens 

aufgezeigt. Diese Pflege und Förderung des Humankapitals trägt im Wesentlichen zu einer 

Entwicklung der Organisation bei. Dabei werden unter anderem die durchschnittliche Stun-

denzahl für Aus- und Weiterbildung pro Mitarbeiter und nach Geschlecht mitgeteilt. Weiter 

wird über Programme zur stetigen Entwicklung der Mitarbeiterkompetenzen und die pro-

zentuale Auswertung der Mitarbeiter, die regelmäßig eine Beurteilung bekommen, berich-

tet.235 Der Aspekt ‚Vielfalt und Chancengleichheit‘ zeigt die Zusammensetzung der Kon-

trollorgane und die Aufteilung der Mitarbeiter nach Mitarbeiterkategorien in Bezug auf Al-

ter, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer Minderheit und andere Diversitätsindikatoren auf. 

Mit dieser Auswertung kann die Vielfalt einer Organisation quantitativ gemessen werden. 

Dabei kann ein Vergleich der Diversifikation zwischen Führungsebene und Mitarbeiterebe-

ne Aufschlüsse zur Chancengleichheit geben. Diese wird auch mit dem Aspekt ‚Gleicher 

Lohn für Frauen und Männer‘ dargelegt. Hier werden die Grundgehälter von Frauen und 

																																																								
232 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 147ff. (siehe Internetverzeichnis).	
233 Vgl. GRI-sector guidance (2013), S. 16f. (siehe Internetverzeichnis). 
234 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 154ff. (siehe Internetverzeichnis). 
235 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 160ff. (siehe Internetverzeichnis). 
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Männern nach Standort und Mitarbeiterkategorie abgebildet.236 Diese Aspekte spiegeln die 

Interessen der Mitarbeiter von Förderbanken (siehe Kapitel 3.2 und 3.3) wider.  

In der zweiten Unterkategorie ‚Menschenrechte‘ wurde der Aspekt ‚Gleichbehandlung‘ als 

wesentlich für Förderbanken ermittelt. Der Indikator dieses Aspektes berichtet über die Ge-

samtzahl der Diskriminierungsvorfälle und die ergriffenen Vorsorge- und Abhilfemaßnah-

men des Unternehmens. 237 Die weiteren Aspekte dieser Unterkategorie sind nicht wesent-

lich, da beim deutschen Recht die Menschenrechte schon im Grundgesetz verankert sind238 

und man davon ausgehen kann, dass deutsche Förderbanken diese Rechte nicht missachten. 

Bei der Unterkategorie ‚Gesellschaft‘ wird der Aspekt ‚Compliance‘ als wesentlich betrach-

tet. Der dazugehörige Indikator ist die Betrachtung der ’Gesamtzahl der Verfahren aufgrund 

von wettbewerbswidrigem Verhalten oder Kartell- und Monopolbildung sowie deren Er-

gebnisse‘. Wie eingangs in dieser Arbeit erwähnt, dürfen die Förderbanken aufgrund der 

schon genannten Vorteile, nicht in den Wettbewerb mit anderen privaten Banken treten. 

Deshalb ist dieser Punkt für die Stakeholder eine gute Kontrollmöglichkeit darüber, inwie-

weit sich die Förderbanken auch an dieses Gesetz halten.239 In der branchenspezifischen 

Orientierungshilfe für Finanzdienstleistungsunternehmen vom GRI soll der Aspekt ‚lokalen 

Gemeinschaften‘ berichtet werden. Hierbei soll die Filialdichte in wenig besiedelten Gebie-

ten bekanntgegeben werden und Aufschluss darüber bieten, ob Menschen in diesen Regio-

nen freien Zugang zu Kapital haben. Aufgrund der eingangs erwähnten geringen Zahl der 

Betriebsstätten und der speziellen Vertriebswege der Förderbanken ist dieser Aspekt für die 

Förderinstitute zu vernachlässigen.240     

Die ‚Produktverantwortung‘ ist die letzte Unterkategorie von der gesellschaftlichen Bericht-

erstattung. Die Aspekte, die für Förderbanken im Rahmen der Untersuchung als wesentlich 

bestimmt wurden, sind der ‚Schutz der Privatsphäre des Kunden‘ und ‚Compliance‘. Bei 

ersterem wird über die Anzahl der begründeten Beschwerden in Bezug auf die Verletzung 

des Datenschutzes berichtet. Verstöße gegen den Datenschutz können auf unzulängliche 

interne Managementsysteme oder auf eine ineffektive Umsetzung des Datenschutzes hin-

weisen. Unter dem Aspekt ‚Compliance‘ wir über den Geldwert der Bußgelder informiert, 

die aufgrund von Nichteinhaltung von Gesetzen in Bezug auf die Bereitstellung und Nut-

zung von Produkten und Dienstleistungen verhängt wurden. Die dazugehörigen Daten hel-

																																																								
236 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 166ff. (siehe Internetverzeichnis). 
237 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 181ff. (siehe Internetverzeichnis).	
238 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (2005) (siehe Internetverzeichnis). 
239 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 215ff. (siehe Internetverzeichnis). 
240 Vgl. GRI-sector guidance (2013), S. 22f. (siehe Internetverzeichnis). 
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fen dabei, sich ein Bild über die Fähigkeit des Managements machen zu können. Weiterhin 

werden durch die Einhaltung von Gesetzen auch finanzielle Risiken gemindert und reputati-

ve Schäden verhindert.241 Die branchenspezifische Ergänzung zum GRI Leitfaden gibt fer-

ner vor, dass die Produkte oder Dienstleistungen, die einen sozialen und umweltschonenden 

Nutzen haben, genannt werden sollen. Der Indikator verlangt, dass der monetäre Wert an-

gegeben werden sollte, der sich z.B. durch Zinsverbilligung ergibt. Weiterhin sollen die Art 

der Leistung, der Empfänger und der Zweck der Produkte angegeben werden. Aufgrund 

dieser Tatsachen kann der Aspekt auch für Förderprodukte angewandt werden. Folglich 

können die Förderprodukte genannt und deren Wert angegeben werden. Der nachhaltige 

Nutzen, der sich hieraus ergibt, wird jedoch nur unzureichend beleuchtet, da der GRI keine 

für das Förderprodukt spezifischen Kennzahlen sondern nur allgemeine Daten wie die Be-

kanntgabe des in das Produkt geförderten monetären Wertes verlangt.242 Weitere branchen-

spezifische Aspekte bzw. Indikatoren werden für Förderbanken als nicht wesentlich be-

trachtet, da diese sich auf das Portfoliomanagement im Bereich der Effekten- und Einlagen-

geschäfte beziehen und daher für Förderbanken irrelevant sind.     

Erkennbar wird, dass weder in den als wesentlich deklarierten noch den anderen Aspekten 

der Kategorien ‚Wirtschaftlich‘, ‚Ökologisch‘ und ‚Gesellschaftlich‘ die Aktivitäten von 

Förderbanken im vollem Umfang berücksichtigt werden können. Die Förderprogramme 

tragen zur nachhaltigen Entwicklung in den einzelnen Gebieten bei. Daher sind diese bedeu-

tender als die Nachhaltigkeitsleistungen, die sich aus den betrieblichen Prozessen ergeben. 

Im Nachhaltigkeitsbericht sollten demzufolge die Produkte der Förderinstitute nicht ver-

nachlässigt werden.    

	
5.4 Kritik  

Die in der Einleitung aufgestellte These beinhaltete, dass der Leitfaden der Global Report-

ing Initiative kein Instrument zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts für Förderinstitu-

te darstellt. Die Untersuchung der GRI-Leitlinie hat ergeben, dass die These größtenteils 

widerlegt werden konnte. Der Leitfaden der Global Reporting Initiative bietet einen umfas-

senden Berichtsrahmen zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts. Die Nachhaltigkeitsas-

pekte der betrieblichen Prozesse von Förderbanken können im Hinblick auf die ökonomi-

schen, ökologischen und sozialen Auswirkungen ausreichend berücksichtigt werden. Die 

Indikatoren helfen dabei wesentliche Kennzahlen zu ermitteln und offenzulegen. Trotz der 

																																																								
241 Vgl. GRI-Leitlinie Teil 2 (2013), S. 235ff. (siehe Internetverzeichnis).	
242 Vgl. GRI-sector guidance (2013), S. 33f. (siehe Internetverzeichnis). 
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Standardangaben für Finanzdienstleistungen mangelt es an branchenspezifischen Charakte-

ristika. Aufgrund des hohen Standardisierungsgrads der GRI-Leitlinie können die Produkte 

und Programme, die Förderbanken anbieten, nur oberflächlich betrachtet werden. 

	
6 Übertragung auf Förderbanken 

Der Leitfaden der Global Reporting Initiative bietet grundlegende Standardangaben für die 

Berichterstattung durch Förderbanken. In diesem Kapitel soll die Umsetzung in der Praxis 

nochmals näher betrachtet werden. Dabei soll eine Umfrage Aufschluss über die Praxistaug-

lichkeit der GRI-Leitlinie geben. Mit der Untersuchung der GRI-Leitlinie wurde bereits 

deutlich, dass einige für Förderbanken relevante Nachhaltigkeitsaspekte bei Berichterstat-

tung nicht berücksichtigt werden können. Daher werden neue Aspekte aufgestellt, die den 

Berichtsrahmen nach dem GRI-Leitfaden vervollständigen sollen. 

	
6.1 Anwendung der GRI-Leitlinien in der Praxis  

Die Umfrage soll zeigen, inwiefern die Anwendung der GRI-Leitlinie in der Praxis als hilf-

reich erscheint. Die Fragen des Themenbereiches ‚Fragen zu den Richtlinien der Global 

Reporting Initiative‘ sollen darüber Aufschluss geben. Die Umfrage ergab, dass bereits vier 

der befragten Förderinstitute bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung den Leitfaden der 

Global Reporting Initiative angewandt haben. Weitere vier Förderinstitute gaben an, den 

Leitfaden zu anderen Zwecken (Bildung von Kennzahlen, Aufbau eines Nachhaltigkeitsma-

nagements) zu nutzen. Von den vier Förderinstituten, die sich nach der GRI-Leitlinie orien-

tiert haben, sind drei davon überzeugt, dass der GRI eine Orientierungshilfe für die Erstel-

lung eines Nachhaltigkeitsberichts darstellt. Jedoch wurde auch Kritik von den befragten 

Förderbanken an der praktischen Umsetzung des GRIs geäußert. Am häufigsten (fünfmal) 

wurde der Kritikpunkt, dass es zu allgemeine Richtlinien sind und daher nur ein geringer 

Zusammenhang mit den Förderbankaktivitäten besteht, ausgewählt. Viermal wurde angege-

ben, dass die Umsetzung zu umfangreich sei. Drei Nennungen gab es für den Kritikpunkt, 

dass die Umsetzung als problematisch angesehen wird. Ein Förderinstitut teilte unter den 

sonstigen Kritikpunkten die Anmerkung mit, dass ein hoher Standardisierungsgrad bestünde 

und daher den Besonderheiten des Geschäftsmodells einer Förderbank nicht Rechnung tra-

gen würde. Bei der Frage, welche Themenbereiche inhaltlich in der GRI-Leitlinie fehlen, 

jedoch speziell für Förderbanken relevant erscheinen, wurden die volkswirtschaftlichen Ef-

fekte, die eine Förderbank schafft, genannt. Hierzu zählt das befragte Förderinstitut die 

Schaffung von Wohnraum, die Einsparung von Kohlenstoffdioxid und die Schaffung und 



 
 

	

	

‐	54	‐

Sicherung von Arbeitsplätzen. Damit werden die vorherigen Erkenntnisse der Prüfung der 

GRI-Leitlinien auf Kompatibilität für die Berichterstattung durch Förderbanken bekräftigt. 

Die GRI-Leitlinie berücksichtigt nahezu alle Nachhaltigkeitsaspekte von Unternehmen, 

jedoch werden die Aspekte, die Förderbanken durch ihre Funktion ausüben, weniger be-

rücksichtigt. Dazu zählen die Förderprodukte/-programme, die maßgeblich zur Entwicklung 

und Verbesserung der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Infrastruktur beitragen sollen. 

 

6.2 Ableitung eines möglichen Standards für Förderbanken 

Die Untersuchung und die Umfrage zeigen, dass den Förderprodukten mit der GRI-Leitlinie 

kaum Beachtung gezollt werden kann. Für die Förderprogramme sollten für die Berichter-

stattung eigene Aspekte formuliert werden. Dazu scheint es empfehlenswert, diese nach 

ihrer nachhaltigen Leistung zu gruppieren. Entsprechend sind dazu die Indikatoren zu iden-

tifizieren. Nachfolgend werden die Aspekte mit den dazugehörigen Indikatoren ausgeführt. 

Sie sollen bei der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts für Förderbanken ergänzend zum 

GRI-Leitfaden Anreize schaffen.  

Kategorie: Ökologisch  

Als Aspekt kann hier der ‚Umwelt- und Klimaschutz‘ genannt werden. Programme wie die 

Gebäudesanierung und –modernisierung, die Finanzierung für den Einsatz von erneuerbaren 

Energien, die Förderung der Energieeffizienz sowie die Beratung durch Energieagenturen 

sind im Nachhaltigkeitsbericht mit einzubeziehen. Als Indikatoren sollten die Einsparung 

von Kohlenstoffdioxid oder die Reduzierung anderer Emissionen, die im Zusammenhang 

mit den Förderprogrammen stehen, genannt werden. Hierbei sollte die reduzierte Menge an 

Emissionsvolumina ermittelt und berichtet werden.  

Als weiteren Indikator sollte über die mittels Förderprogrammen energetisch modernisierten 

oder sanierten Flächen informiert werden. Dieser Indikator wird in m² angegeben und stellt 

somit eine gute Informationsquelle dar, wie viel alte Bausubstanz im jeweiligen Bundes-

land/Bundesgebiet energetisch saniert werden konnte. Weiterhin eignet sich der Indikator 

gut für einen Zeitreihenvergleich und den Abgleich mit evtl. vorhandenen Zielen.   

Ein dritter Indikator fordert die Angabe der Anzahl entweder der Projekte oder der Kunden, 

die mit einer Förderung oder Beratung Techniken zur Gewinnung von erneuerbaren Ener-

gien erfolgreich einsetzen konnten. Dieser Indikator stellt eine weitere Kennzahl zur Veran-

schaulichung der durch Förderaktivitäten erreichten nachhaltigen Leistung dar. Weiter kann 

die Förderbank die Attraktivität des Produktes messen und über einen Zeitreihenvergleich 

auswerten. 
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Kategorie: Gesellschaftlich 

Der Aspekt ‚Wohnraumförderung‘ ist vor allem in Zeiten der Wohnraumknappheit von Be-

deutung. Der geschaffene Wohnraum in m² ist hier als Indikator zu nennen. Weiterhin soll-

ten die Mietpreise (pro m²) der geschaffenen Wohnungen genannt und mit der ortsüblichen 

Vergleichsmiete verglichen werden. Diese Angaben zählen als zweiter Indikator. Ein ent-

sprechender Mietspiegel bietet dafür eine gute Grundlage.243 Nur Wohnraum, der auch be-

zahlbar ist, bietet der breiten Bevölkerung Chancen die Wohnungen zu beziehen. 

‚Chancengleichheit/Familienförderung/Arbeitsförderung‘ zählen zu den aktuellen Hand-

lungsfeldern, die Förderbanken gleichfalls aufgreifen. Daher sollte das Thema als weiterer 

Aspekt aufgegriffen werden. Dabei wären die Kunden, die von der Förderung profitieren 

konnten, zahlenmäßig zu erfassen. Die Anzahl der Frauen, die mit der Unterstützung z.B. 

eine Führungsposition erlangen konnten, sollte offengelegt werden. Ihre Anzahl wäre dar-

über hinaus ins Verhältnis zu der gesamten Kundenanzahl zu setzen, die erfolgreich von der 

Förderung profitieren konnte. 

Die Bewältigung der demografischen Entwicklung ist als weiterer Aspekt dieser Kategorie 

zuzuordnen. Es gibt Programme zur Förderung altersgerechten Wohnens. Die Anzahl der 

Wohnungen, die gefördert wurden, sollen hierbei offengelegt werden und diese Angaben 

dann mit dem Bedarf an altersgerechten Wohnungen im Fördergebiet verglichen werden, 

sofern die Daten erhoben wurden.  

Kategorie: Ökonomisch 

Die Bildung, die von Förderinstituten gefördert wird, soll als ein Aspekt dieser Kategorie 

genannt werden. Die Sächsische Aufbaubank bietet z.B. im Bereich der Förderung der be-

ruflichen Bildung Zuschüsse an. Diese können für die Steigerung der Anpassungsfähigkeit 

und Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen, zur Berufsorientierung und 

-vorbereitung, für betriebliche und betriebsnahe Ausbildungen sowie für transnationale 

Ausbildungen, eingesetzt werden.244 Die Anzahl der Kunden, die von dem Förderprogramm 

profitieren konnten, soll als Indikator ermittelt werden. Dabei sind zum Beispiel die Kunden 

zu ermitteln, die Zuschüsse zu einer Ausbildung erhalten haben und diese erfolgreich absol-

viert haben.  

Ein weiterer Aspekt unter der Kategorie ‚Ökonomisch‘ ist die ‚Mittelstandsförderung‘. Un-

ternehmen, die gegründet werden sollen oder in der Wachstumsphase weitere Investitionen 

oder Innovationen tätigen wollen, werden von Förderbanken durch Darlehen oder Zuschüs-

																																																								
243 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2014) (siehe Internetverzeichnis). 
244 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie-Förderdatenbank (2014) (siehe Internetverzeichnis).	
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sen unterstützt. Als Indikator sind zum einen die Anzahl der geförderten Unternehmen und 

zum anderen die geschaffenen Arbeitsplätze anzuführen. Die Anträge, die nicht bewilligt 

werden konnten, sind anzugeben und zusätzlich die drei häufigsten Gründe für die Ableh-

nung zu nennen. Somit kann die Förderbank einen Einblick darüber erlangen, welche Sach-

verhalte eine Ablehnung verursachen. Zudem kann sich der Kunde an den Anforderungen 

der Förderkriterien orientieren. 

Bei allen Aspekten kann außerdem das jeweilige genehmigte Fördervolumen offengelegt 

werden. Dies kann im Verhältnis zum Fördervolumen, das in Anspruch genommen wurde, 

gesetzt werden. Die einzelnen Aspekte und entsprechenden Indikatoren schaffen gegenüber 

dem Unternehmen selbst sowie gegenüber dem Kunden und anderen Stakeholdern mehr 

Transparenz. Es wird deutlich, inwiefern die Förderwirkung erreicht werden konnte und 

welche zahlreichen Aktivitäten von Förderbanken ausgehen. Die genannten Aspekte und 

Indikatoren sollen ergänzend zum GRI-Leitfaden einen möglichen Standard bilden. 

	
7 Fazit 

Förderbanken sind Kreditinstitute mit Sonderaufgaben und weisen daher besondere Charak-

teristika aus. Deren Hauptgeschäftstätigkeit liegt in der Förderung von kleinen und mittleren 

Unternehmen, der Förderung der Immobilien- und Stadtentwicklung sowie gesellschaftlich 

relevanter Themen. Es konnte gezeigt werden, dass sie durch ihren Förderauftrag Auswir-

kungen auf die nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Ökonomie, Ökologie und Gesell-

schaft haben. Daher liegt es nahe, die nachhaltigen Leistungen, die sie in ihrem Fördergebiet 

erbringen, transparent offenzulegen. Die befragten Förderinstitute gaben in der Umfrage an, 

dass durch die Integration eines Nachhaltigkeitsmanagements vor allem das Image bzw. die 

Reputation sowie die Zufriedenheit der internen und externen Stakeholder gefördert werden 

soll und erst zweitrangig politische und ökonomische Ziele verfolgt würden. Als Instrument 

eignet sich für die Offenlegung nachhaltiger Aspekte der Nachhaltigkeitsbericht: Dieser hat 

bereits bei vielen Unternehmen und ihren Stakeholdern an Bedeutung gewonnen. Die Glo-

bal Reporting Initiative hat einen umfangreichen Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung entwickelt. Dieser soll laut Aussage der GRI von allen Organisationen, Unternehmen, 

Instituten oder Nichtregierungsorganisationen angewandt werden können. Die Untersu-

chung der GRI-Leitlinie zeigte, dass die Grundsätze für die Berichterstattung umfassend 

dargelegt werden. Ferner werden viele Nachhaltigkeitsaspekte, die Förderbanken betreffen, 

berücksichtigt. Die Untersuchung ergab weiterhin, dass jedoch die Produkte und Program-

me der Förderbanken nur minimal einbezogen und analysiert werden können. Die Umfrage 
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bekräftigte diese Erkenntnis. Von den befragten Förderinstituten gaben drei an, dass der 

GRI-Leitfaden sich als Orientierungshilfe zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts für 

Förderinstitute eignen würde. Damit wurde die Ausgangsthese dieser Untersuchung zum 

Teil entkräftet. Der GRI kann zum Teil als Standardwerk für Förderbanken angewandt wer-

den. Es werden jedoch die Förderprogramme nur unzureichend thematisiert. Als Grund 

wurde hierfür der hohe Standardisierungsgrad in der Umfrage genannt.  

Sechs von 11 Förderbanken stimmten in der Umfrage eher bzw. voll zu, dass ein Standard-

leitfaden für Förderbanken sinnvoll sei. Vier der befragten Institute hatten dazu keine feste 

Meinung und ein Institut stimmte der Aussage eher weniger zu. Um einen vollständigen 

Berichtsrahmen zu erhalten, wurden im Rahmen dieser Arbeit ergänzend zum Leitfaden der 

GRI Standardangaben zu den Förderprogrammen entwickelt. Die Förderwirkung im Bereich 

des Umwelt- und Klimaschutz, der Wohnraumförderung, der Chancengleich-

heit/Familienförderung/Arbeitsförderung, der Demografiebewältigung und der Mittelstands-

förderung soll mittels der ergänzenden Standardangaben dargestellt werden können. Diese 

wurden den Kategorien ‚Wirtschaftlich‘, ‚Gesellschaftlich‘ und ‚Ökologisch‘ zugeordnet. 

Den einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten wurden entsprechende Indikatoren zugewiesen, die 

es ermöglichen sollen, Kennzahlen zu bilden. Die Kennzahlen sollen innerhalb des Unter-

nehmens und zwischen den Förderinstituten verglichen werden können. Zu berücksichtigen 

ist, dass die hier vorgeschlagenen Lösungen möglicherweise nicht auf alle Förderprogram-

me anwendbar sind. Die dargelegten Aspekte sollen jedoch eine ergänzende Orientierungs-

hilfe zum GRI-Leitfaden darstellen. Weiterhin spiegelt die empirische Untersuchung nicht 

die Perspektiven aller Förderinstitute wider. Lediglich 11 von 21 Förderinstituten Deutsch-

lands haben den Fragebogen beantwortet. 

Dennoch wird deutlich, dass die Integration eines Nachhaltigkeitsmanagements von Bedeu-

tung ist. Daher sollte die Unternehmensstrategie um eine Nachhaltigkeitsstrategie ergänzt 

werden. Derzeit verhandelt die EU-Kommission über die Richtlinie zur Pflichtberichterstat-

tung von nichtfinanziellen Aspekten seitens der Unternehmen. Wegen des dargestellten, 

zunehmenden Stellenwertes der Nachhaltigkeit scheint es für alle Förderbanken empfeh-

lenswert, unabhängig von der gesetzlich geforderten Mindestanzahl an Mitarbeitern einen 

Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen.  

Aufgrund der Aktualität bietet die Arbeit eine mögliche Hilfestellung zur Nachhaltigkeits-

berichterstattung für Förderbanken. Darüber hinaus kann die Erstellung nach dem GRI-

Leitfaden für das Unternehmen kostensparender sein, als ein externes Unternehmen für die 
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Aufarbeitung von Nachhaltigkeitsaspekten zu engagieren. Um weitere Kosten zu sparen, 

würde sich die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in den Geschäftsbericht anbieten. 
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Anhang 

	
	

	
	
	
	
	 	

Abb. 12: Förderperiode 2014-2020 ,EU –Mittel 
Quelle: BMWI (2014) (siehe Internetverzeichnis) 
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Abb. 13: 10 Prinzipien der Global Compact 
Quelle: Global Compact (2013), S. 16 (siehe Internetverzeichnis) 
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Umfrage mit Auswertung 
 

	
 
     Befragungsteilnehmer:  
  

- Bremer Aufbau-Bank GmbH 
- Saarländische Investitionskreditbank AG (SIKB) 
- Hamburgische Investitions- und Förderbank (ehemals Wohnungsbaukreditanstalt) 
- Bayerische Landesbodenkreditanstalt (BayernLabo) 
- Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern 
- Landwirtschaftliche Rentenbank  
- Investitions- und Strukturbank Rheinland Pfalz (ISB) 
- Lfa Förderbank Bayern 
- Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
- Thüringer Aufbaubank 
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 
- Investitions- und Förderbank Niedersachsen - Nbank 
- Investitionsbank Brandenburg (ILB) 
- Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 
- Investitionsbank Berlin (IBB) 
- Sächsische Aufbaubank- Förderbank 
- L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg 
- NRW Bank 
- KfW Bankengruppe  

     Rücklaufstatistik: 11 beantwortete Umfragen, die fortfolgend ausgewertet wurden. 
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 ja nein 
Antworten 10 1 
in Prozent 91 % 9 % 
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 gar nicht gering mittel hoch sehr hoch  
Antworten 0 2 3 5 1  
in Prozent 0 % 18 % 27 % 45 % 9 %  
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Politik Kunden Vorstand Mitarbeiter 

Externe 
Berater 

Keiner 

Antworten 1 3 6 7 0 0 
in Prozent 6 % 18 % 35 % 41 % 0 % 0 % 
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 Antworten 

Sonstiges 1 
Image, Reputation 10 
Zufriedenheit der in-&externen Stakeholder erhöhen 7 
Politischer Grund auf Bundeslandebene 6 
Ökonomische Gründe (Einsparungen) 5 

	
								

	
 

          Angabe zu Sonstiges: 
 

- Es gibt kein zentrales Nachhaltigkeitsmanagement  
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					Mehrfachnennungen	
 Antworten 

Nachhaltigkeitsbeauftragter 3 
zuständige Organisationseinheit 9 
Sonstiges 0 

 
 

     Angaben zu 2.: 
 

- Grundsatzfragen/Zentrale Bereiche 

- Konzernentwicklung 

- Bereich Kapitalmärkte, Team Investor Relations 

- Abteilung Verwaltung 

- Bereich Unternehmensentwicklung (2x) 

- Vorstand 

- Öffentlichkeitsarbeit 

- Kommunikation 
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Mitarbeiter 0 1-4 5-10 > 10 
Antworten 2 7 2 0 
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 Antworten 
Sonstiges 6 
Ressourceneinsparungen 6 
Kosteneffizienz steigern 5 
Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen 3 

	
	

          Angaben zu Sonstiges: 

- Es gibt kein zentrales Nachhaltigkeitsmanagement 

- gute Bewertungen bei Nachhaltigkeitsratings, Zufriedenheit der Stakeholder  

(vor allem der NGOs) 

- sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltiger Geschäftsbetrieb; interne/ 

externe Anforderungen erfüllen 

- Vorbild für Andere 

- Investorenbedürfnissen nachkommen 

- Image  
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 ja nein noch nicht absehbar 
Antworten 2 7 2 
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 ja nein nein, ist aber vorgesehen 
Antworten 6 3 2 
in Prozent 55 % 27 % 18 % 
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 ja nein 
Antworten 7 4 
in Prozent 64 % 36 % 
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 trifft zu  trifft eher zu trifft weniger zu trifft gar nicht zu  
Antworten 2 1 2 6 
in Prozent 18 % 9 % 18 % 55 % 
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 Antworten in Prozent 
Sonstiges 0 0 % 
Aufbau eines Nachhaltigkeitsmanagements 1 12 % 
Bildung von Kennzahlen 3 38 % 
Berichterstattung 4 50 % 
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 Förderinstitute, die einen Nachhaltigkeitsbericht nach den GRI-Leitlinien aufgestellt haben 
(4),  wählten Folgendes: 
 
  
 
 stimme eher nicht zu: 1	 
 stimme eher zu:          2 
 stimme voll zu:           1 
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 Antworten 

Sonstiges 2 
zu umfangreich 4 
Umsetzung problematisch 3 
zu allgemeine Richtlinien (geringer Zusammenhang mit Förderbankak-
tivitäten) 

5 

	
        Angaben zu Sonstiges: 
 

- bisher noch nicht mit GRI befasst 
- hoher Standardisierungsgrad, trägt Besonderheiten des Geschäftsmodells ei-

ner Förderbank daher nicht Rechnung 

        Förderinstitute, die einen Nachhaltigkeitsbericht nach den GRI-Leitlinien aufgestellt  

        haben (4), wählten Folgendes: 

                                           zu allgemeine Richtlinien (…):         4 

                                          Umsetzung problematisch:                 1 

                                          zu umfangreich:                                  4  



 
 

	

	

‐	88	‐

	
	
	

 ja nein nicht beantwortet 
Antworten 3 3 5 

	
	
	

	
	
	
	

    Angabe zu fehlenden inhaltlichen Punkten/Themenbereichen: 
 

- hoher Standardisierungsgrad - wenig individuelle Parameter 

- Volkswirtschaftliche Effekte (Arbeitsplätze schaffen, sichern), Wohnraum  

geschaffen (Altersgerecht, Sozial, etc.), Co2 Einsparungen durch Förderpro- 

gramm (Energetische Gebäudesanierung, etc.) 
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      Förderinstitute, die einen Nachhaltigkeitsbericht nach den GRI-Leitlinien aufgestellt  

      haben (4), wählten Folgendes: 

 

      sinnvoll 

      stimme eher zu:          2 

      stimme eher nicht zu: 1  

      stimme voll zu:           1	

	
	
	 	

umsetzbar 

stimme eher zu:          4 

stimme voll zu:           1 

keine feste Meinung:  2	

	

notwendig/zwingend 

stimme eher nicht zu:       2 

stimme voll zu:                 1 

keine feste Meinung:        1	
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      Empfehlungen: 

 

- Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V. (VfU) 

- Deutscher Nachhaltigkeitskodex - Selbstverpflichtung mit vergleichbaren Stan-

dards 

- iöw 
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Mitarbeiter < 300 < 1000 > 1000 
Antworten 3 5 3 
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Bilanzsumme < 10 < 50 > 50 
Antworten 3 4 4 
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